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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- 
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;   
Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
Feststellung der Tagesordnung;   
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversammlung 

am 17.05.2023;  
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;   
Niederschrift;   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 08.02.2023 (Beschlussfassung 

Haushalt);   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 09.02.2023 (Fortsetzung vom 

08.02.2023);   
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 15.03.2023;   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 19.04.2023;   
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 20.04.2023;   
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;   
Mandatsveränderungen;   
Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Leipzig an Herrn Professor 
Dr. Svante Pääbo;  
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern; Der Tagesord-
nungspunkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.  
- Von der Wiege zur Wiege; Matthias Malok  
-	 Umstellung	der	Fahrzeugflotte;	David	Hartwig		
- ÖPNV-Gipfel; Beate Heinze, Jens Herrmann-Kambach  
-	 Verkehrssituation	Nikolai-Rumjanzew-Straße;	Harald	Wolter		
-	 Protzbau	statt	grünem	Ufer?;	Dirk	Matscheroth		
- Neubau „Wohnpalais“ Holbeinstr. 6 a; Elke Thiess  
- Abschleppvorgänge 2022; Alexander John  
-	 Verkehrsführung	im	Gewerbegebiet	Stahmeln;	Horst	Pawlitzky		
- Grundstückstausch Grundschule Gundorf; Andreas Teichmann  
-	 Erhaltung	„Krausewäldchen“;	Holger	Evers		
- Neubau Geschäftsstelle RB Leipzig; Marcel Otte  
-	 Gestaltung	Rittergut	Großzschocher	zu	einer	sich	an	Gemeinwohl	

orientierenden Einrichtung;   
-	 Erneuerbare	Energien	in	der	Fernwärme	-	Wann	kommt	die	Solar-

thermieanlage Süd?; Erik Butter  
Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);   
-	 Erhaltung	der	Grünfläche	und	Umwandlung	in	Park;	Petitionsaus-

schuss	/	Petent:	Mike	Demmig		
- Petition der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter LVB, LSVB und 

LeoBus; Petitionsausschuss / Petent/-innen: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der LVB, LSVB und LeoBus  

- Petition für eine aktive und zeitlich kohärente Kommunikations-
strategie der Stadt Leipzig, bei baulichen, verkehrstechnischen oder 
betrieblichen Veränderungen; Petitionsausschuss / Petent: André 
Paul  

-	 Petition	zum	„Kinderspielplatz“	der	Bewohner	im	Sommerfelder	
Weg,	04329	Leipzig;	Petitionsausschuss	/	Petentin:	Prof.	Dr.	Kerry	
Brauer  

- Gleichberechtigung aller Menschen im Verkehrssektor; Petitions-
ausschuss  

- Petition nach § 12 SächsGemO zu Vereinbarungen des Sozialdezer-
nates	der	Stadt	mit	den	großen	Lebensmitteldiscountern	in	Leipzig	
zur	Sicherung	noch	verwendungsfähiger	Lebens-mittel	dieser	Dis-
counter,	die	diese	wegen	des	Verfallsdatums	aussortiert	haben,	für	
die Leipziger Tafel und andere soziale Versorgungseinrichtungen 
in der Stadt für notleidende Bürger; Petitionsausschuss / Petent: 

Dieter	Krause		
-	 Petition	Fußgängerüberweg	Dresdner	Str.	-	Reclamstr.	-	Breitkopf-

straße;	Petitionsausschuss	/	Petent/-innen:	Elternrat	der	August-
Bebel-Grundschule Leipzig 

-	 Erhalt	als	Landschaftsschutzgebiet:		Gemeinbedarfsfläche	Döbelner	
Straße	in	Leipzig;	Petitionsausschuss	/	Petentin:	Jana	Franke		

- Petition nach § 12 SächsGemO zur Benennung eines der neugebauten 
Gymnasien	in	Leipzig	nach	dem	Vormärz-Publizisten	Robert	Blum;	
Petitionsausschuss	/	Petent:	Dieter	Krause		

Besetzung von Gremien;   
-	 Information	zur	Besetzung	der	beschließenden	und	beratenden	Aus-

schüsse und des Ältestenrates durch die Fraktionen (26. Änderung);  
- Beirat für Menschen mit Behinderungen (6. Änderung);  
- Migrantinnen- und Migrantenbeirat (10. Änderung);  
Personalangelegenheiten;   
- Personalangelegenheit nach § 6 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20 

der	Hauptsatzung	-	Beförderung	des	Leiters	des	Ordnungsamtes;		
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   
- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Städtische 

Altenpflegeheime	 Leipzig	 gGmbH	 (3.	 Änderung	 der	 Besetzung	
vom	18.09.2019	gemäß	VII-Ifo-00151);		

- Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes	Parthenaue	(2.	Änderung);		

- Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des Re-
gionalen Planungsverban-des Westsachsen (3. Änderung);  

- Eigentümerversammlung „Grassimuseum Leipzig“ (2. Änderung);  
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 
Gremien gem. § 5 Abs. 3 - 5 der Geschäftsordnung  (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris);   
Anträge zur Beschlussfassung;   
- Für mehr Sicherheit und Lebensqualität:  Tempo 30 in der Wolf-

gang-Heinze-Straße;	Thomas	Kumbernuß		
- Halterfreundliche Hundesteuersatzung der Stadt Leipzig:  Hunde-

halter	und	Tierheime	gezielt	entlasten;	AfD-Fraktion		
-	 Jugendwohnen	-	Angebot	in	der	ganzen	Stadt;	Fraktion	Bündnis	

90/Die	Grünen,	Fraktion	Die	Linke,	SPD-Fraktion		
- Barrierefreiheit im neuen Aquarium; Jugendparlament/Jugendbei-

rat  
- Fahrstühle in Schulen; Jugendparlament/Jugendbeirat  
- Konzept Mentale Gesundheit Jugend; Jugendparlament/Jugend-

beirat  
-	 Energieeffizienz	mit	stabilen	Mieten;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Übertragung	von	Teilen	der	überplanmäßigen	Einnahmen	aus	der	

Gewerbesteuer	 2022	 in	 das	 Jahr	 2023;	 Fraktion	 Bündnis	 90/Die	
Grünen  

- Errichtung einer Ampelanlage auf der Kreuzung S 9; Ortschaftsrat 
Seehausen  

-	 Klimaschutz	vor	Denkmalschutz	-	Bäume	für	die	Simildenstraße;	
Fraktion	Die	Linke		

-	 Schulsozialarbeit	 zur	 Regel	 machen;	 Fraktion	 Bündnis	 90/Die	
Grünen,	Fraktion	Die	Linke,	SPD-Fraktion		

-	 Gewerbeflächen	nachhaltig	und	flächensparend	entwickeln;	Fraktion	
Bündnis	90/Die	Grünen		

-	 Pay	what	you	can	 -	 eine	Modellwoche	 in	den	Kulturstätten	der	
Stadt Leipzig; Fraktion Freibeuter  

- Beschilderung berühmter Grabstätten auf dem Leipziger Südfried-
hof;	CDU-Fraktion		

-	 Gebt	die	Dächer	frei!;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		
-	 Veränderungssperre	B-Plan	470	Quartier	Schreiberstraße;	Fraktion	

Die	Linke		
-	 Neuer	Schub	für	Klimaschutz;	Fraktion	Bündnis	90/Die	Grünen		

Mittwoch, den 17.05.2023, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung  
am Mittwoch, den 31.05.2023, ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des  

Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung
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-	 P&R-Platz	am	S-Bahnhof	Heiterblick;	CDU-Fraktion		
-	 Deckensanierung	der	Landsberger	Straße;	AfD-Fraktion		
-	 Sofortmaßnahmenprogramm	zur	Verbesserung	der	Raumakustik	

an	kommunalen	Schulen;	AfD-Fraktion		
-	 Vereinssportliche	Nutzung	der	Sportplatzanlage	Lößnig;	SR	C.	Zen-

ker,	SRin	Ute	Köhler-Siegel,	SR	Dr.	A.	Bednarsky,	SR	J.	Lehmann,	
SR.	O.	Gebhardt,	SR	A.	Schultz,	SR	Dr.	V.	Külow		

-	 Abstand	um	das	Denkmal	17.	Juni	1953;	Fraktion	Freibeuter		
Anfragen an den Oberbürgermeister;   
-	 Kommunale	Beteiligung	am	Pakt	zur	Gewinnung	internationaler	

Fachkräfte für Sachsen und Folgen für die Stadt Leipzig; Fraktion 
Die	Linke		

-	 Energieeinsparung	–	was	wurde	bisher	erreicht?;	Fraktion	Bündnis	
90/Die	Grünen		

- Eingereichte Petitionen im Zusammenhang mit der Beseitigung 
von	Kfz-Fahrspuren	vor	dem	Hauptbahnhof;	CDU-Fraktion		

-	 Parkchaos	und	Verkehrsbehinderung	in	der	Roscherstraße	am	21.	
April	2023;	AfD-Fraktion		

- Nachfragen zur verkehrsrechtlichen Anordnung im Bereich des 
Hauptbahnhofs; Fraktion Freibeuter  

-	 Botschaften	der	Stadtverwaltung	zum	Verhalten	von	Autofahrern	
gegenüber	Radfahrerin-nen;	CDU-Fraktion		

-	 Trinkwasserbrunnen	an	Schulen;	SPD-Fraktion		
-	 5.	Wahl	zum	Jugendparlament	der	Stadt	Leipzig;	AfD-Fraktion		
-	 Wie	weiter	mit	dem	Astoria?;	AfD-Fraktion		
-	 Bürgergeld-Empfänger	in	Leipzig;	AfD-Fraktion		
-	 Sanierung	von	Siedlungsstraßen;	CDU-Fraktion		
-	 Bewohnerparken;	CDU-Fraktion		
-	 Zum	Baubescheid	Rödelstraße	14a;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Umsetzung	Straßenbegleitgrün;	Fraktion	Die	Linke		
- Stand der Umsetzung bei Verkürzung der Verfahrensdauer bei 

Einbürgerungen;	SPD-Fraktion		
- Sachstand zur Errichtung von Fledermaustürmen; Fraktion Frei-

beuter  
- Zeitplan zur Verkehrsuntersuchung Mittlerer Ring Südost; Fraktion 

Freibeuter  
-	 Übergangsregelungen	 aus	dem	Gesetzesentwurf	 zum	Gebäude-

energiegesetz; Fraktion Freibeuter  
-	 Anwendbarkeit	des	Tarifabschlusses	TVöD	auf	freie	Träger;	Fraktion	

Die	Linke		
- Nachfrage zu VII-F-08466-AW-01 Betreuungssituation in den Leip-

ziger	Kindertagesstätten	und	Horten;	Fraktion	Die	Linke		
-	 Barrierefreiheit	bei	der	Ladeinfrastruktur;	SPD-Fraktion		
-	 Tödlicher	Unfall	am	Lindenauer	Luppewehr;	SPD-Fraktion		
-	 Richtige	Balance	für	die	Perspektiven	der	Kuhturmstraße;	SR	Dr.	

Volker	Külow		
-	 Innenhofbebauung	Meusdorfer	Straße	57;	Juliane	Nagel		
- Einstellung der Nordabkurvung Flughafen Leipzig/Halle; SR 

Marianne Küng-Vildebrand  
-	 Lokschuppen	am	MDR,	Teil	2.	Und	könnten	die	Fragen	dieses	mal	

beantwortet	werden?;			
-	 Sachstand	Lichtsignalanlage	Tauchaer	Straße;	SR	Falk	Dossin		
- Sicherheit für Kinder im Elsterblick; Oliver Gebhardt  
-	 Fuß-	und	Radweg	Wodanstraße;	Jens	Lehmann		
- Geht die Sonne im Osten auf oder unter? Nachfragen zum „Kino 

der	Jugend“;	Stadtrat	Th.	Kumbernuß		
-	 Tödlicher	Kajak-Unfall	am	Lindenauer	Wehr;	SR	Dr.	Volker	Külow		
- Zum „Schottergartenverbot“; SR Michael Neuhaus  
-	 Geplanter	Neubau	Kita	Poetenweg	24	sowie	„Grundstückstausch“	

für	die	ehemalige	Kita	Poetenweg	22	–	Aktueller	Stand	-	Nachfrage	
zur Anfrage VII-F-08458-AW-01; Stadtrat Steffen Wehmann, Stadt-
rätin	Franziska	Riekewald		

- Modellprojekt Cannabis; SR Christopher Zenker, SRin Juliane 
Nagel,	SR	Thomas	Kumbernuß,	SRin	Katharina	Krefft,	SR	Sascha	
Matzke  

-	 Öffentlich	geförderte	Beschäftigungsmaßnahmen	außerhalb	der	
Stadtverwaltung	und	ihren	Eigenbetrieben	in	der	Stadt	Leipzig	
2023; SR Marianne Küng-Vildebrand  

- Kundenfreundliche Öffnungszeiten der Bürgerbüros der Stadt 
Leipzig; SR Marianne Küng-Vildebrand  

-	 Entscheidungsvorschlag	einschließlich	Umsetzungskonzept	für	
das Gedenken an Opfer von Femiziden; Stadträtin Beate Ehms, 
Stadträtin	Mandy	Gehrt		

Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   

Vorlagen I;   
- Bereichsplan für den Rettungsdienstbereich der Stadt Leipzig vom 

1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2031 - eilbedürftig; 
- Verlängerung Mietvertrag Hauptgebäude Am Sportforum 3, 04105 

Leipzig 
- Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufs-

stellen am Sonntag, den 24.09.2023, aus besonderem Anlass der 46. 
Leipziger Markttage;  

- Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen am Sonntag, den 03.12.2023, aus besonderem Anlass des 
Leipziger Weihnachtsmarktes;  

- Verordnung der Stadt Leipzig über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen am Sonntag, den 17.12.2023, aus besonderem Anlass des 
Leipziger Weihnachtsmarktes;  

- Planungsbeschluss für Investitionen in die technische Infrastruktur 
der dem Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig 
gewidmeten	Liegenschaften;		

-	 Anlage	für	soziale	Zwecke:		Planungsbeschluss	für	die	Errichtung	
von	Unterkünften	für	geflüchtete	Personen	auf	dem	Gelände	Diez-
mannstraße	12a;	Bestätigung	außerplanmäßiger	Auszahlungen	nach	
§ 78 in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO;  

- Schulnamensänderung für die 24. Schule, Grundschule der Stadt 
Leipzig, die 31. Schule, Grundschule der Stadt Leipzig, die Schule 
an	der	Bernhard-Göring-Straße,	Grundschule	der	 Stadt	Leipzig,	
und	die	Georg-Schumann-Schule,	Oberschule	am	Deutsch-Fran-
zösischen	Bildungszentrum	der	Stadt	Leipzig;		

-	 Wahl	der	Schöffen	und	ehrenamtlichen	Richter	für	die	Jahre	2024	
bis 2028;  

-	 Vergabe	 einer	 Dienstleistungskonzession	 zur	 Organisation	 und	
Durchführung	eines	Sommermusikfestivals	auf	dem	Marktplatz	
für	die	Jahre	2024	bis	einschließlich	2028;		

-	 Das	Europäische	Kulturerbe-Siegel	für	Leipzigs	Musikerbe-Stätten	
erhalten;  

- Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzung „Kleinzschocher“;  
- Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-Lindenau 

II“;  
-	 Satzung	zur	Aufhebung	der	Sanierungssatzung	„Neuschönefeld“;		
- Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig/Conne-

witz-Biedermannstraße“;		
-	 Ersatzneubau	Gustav-Esche	Brücke	I	(Bauwerksnummer	II/06)	im	

Zuge	der	Gustav-Esche-Straße	über	die	Neue	Luppe	-	Bau-	und	
Finanzierungsbeschluss;  

-	 Satzung	zur	Aufhebung	des	Vorhaben-	und	Erschließungsplanes	
Nr.	58	„Medizinisch-wissenschaftliches	Zentrum	Leipzig	Südost“;	
Stadtbezirk:  Südost, Ortsteil:  Probstheida; Satzungsbeschluss;  

-	 Beteiligung	der	Stadt	Leipzig	am	Forschungs-	und	Entwicklungs-
projekt Absolut II;  

- Azubi-Stars und Star-Arbeitgeber der Tourismusbranche in Leipzig;  
- Evaluierung und Aktualisierung der „Eigentümerziele Kommunaler 

Eigenbetrieb	 Leipzig	 /	 Engelsdorf	 (KEE)“;	Dezernat	Wirtschaft,	
Arbeit	und	Digitales				

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 
bis 31.12.2021 für den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig / Engels-
dorf;  

Unterbringung von Geflüchteten;   
-	 Unterbringung	von	Geflüchteten	 in	der	Zuständigkeit	der	Stadt	

Leipzig - Stand:  31. März 2023;  
Informationen I;   
- Evaluierung des „Mittelfristigen Investitionsprogrammes im Stra-

ßen-	und	Brückenbau	2013-2020“;		
- Planungsauftakt für den Ersatzneubau der Brücke Sesenheimer 

Straße	(II/R02)	über	die	Deutsche	Bahn;		
-	 23.	 Sachstandsbericht	 zur	 Umsetzung	 von	 Baumaßnahmen	 für	

Schulen, Kindertagesein-richtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und offenen Freizeittreffs; 

- Informationen zu den Ergebnissen der World Canals Conference 
Leipzig 2022;  

- Umsetzung des Fachplanes Offene Seniorenarbeit 2019, Bericht 
zum 31.12.2022;  

- Übersicht über die Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag des 
Volksaufstandes am 17. Juni 1953;  

-	 Lebenssituation	von	LSBTIQ-Personen	in	Leipzig	2023	■	
(Änderungen vorbehalten)

Der	Oberbürgermeister
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 25.05.2023, 17:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Zi. 262, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit/Bestätigung der Tagesordnung
Protokollbestätigung
 - Protokollbestätigung der Sitzung vom 05.04.2023
 - Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.05.2023

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Bericht aus Beteiligungen
Beratung der Vorlagen I
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Ersatzneubau Brücke II/R06 Wiede-

ritzscher Straße
Informationen
 - 1. Änderung zum Baubeschluss Jugendhilfeeinrichtung, Deiwitzweg 

1 – Umbau
Verschiedenes ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 22.05.2023, 17:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Raum 262, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 08.05.2023
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Es liegen keine Vorlagen vor.

Anfragen, Sonstiges 
Beschlüsse aus der 65. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 27.03.2023
Vorlage VII-DS-07892: Bestellung eines Erbbaurechtes für die Richter-
straße 4-6, Leipzig
Beschlüsse aus der 66. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 24.04.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 22.05.2023, 16:30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 08.05.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
 - Gerade jetzt:  Keine zusätzliche Belastung für Familien!; Fraktion 

Die Linke, VII-A-08206
Gerade jetzt:  Keine zusätzliche Belastung für Familien!; Dezernat 

Jugend, Schule und Demokratie; VII-A-08206-VSP-01
Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 2. Lesung
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 

Planungszeitraum Januar bis Dezember 2023; Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie; VII-DS-07847

Vorlagen zur Information
 - 23. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 

Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und offenen Freizeittreffs; Dezernat Stadtentwicklung 
und Bau Dezernat Jugend, Schule und Demokratie Dezernat Fi-
nanzen; VII-Ifo-08035

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Am 13. 06. 2023 muss die Sprechzeit urlaubsbedingt entfallen. Ersatz-
weise findet am Montag, 26.06.2023 ein Sprechtag statt.
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Hartmannsdorf-Knautnaundorf am 
15.05.2023 um 18:30 Uhr im ehemaligen Gemeindeamt Knaut-
naundorf, Schkorloper Str. 34, 04249 Leipzig
 - Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und 

der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle 17.03.2023
 - Vorlagen
 - Vorstellung Sachstand Feuerwehrgebäude und Rettungswache
 - Anträge und Informationen der Ortschaftsräte
 - Sachstand Projekt 2023
 - Einwohnerfragen

Sitzung des Ortschaftsrates Wiederitzsch am 16.05.2023 um 19:00 
Uhr im Rathaussaal des Rathauses Wiederitzsch, Delitzscher 
Landstraße 55, 04158 Leipzig 
 - Eröffnung 
 - Fragestunde 
 - Informationen zum 31.Herbstfest 
 - 32. Kinderfest am 02.06.2023 
 - Antrag des Fördervereins der Grundschule 
 - Antrag der FF Wiederitzsch auf finanzielle Unterstützung 
 - Verschiedenes 

Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 16.05.2023 um 19:30 
Uhr in der Aula der Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 
21, 04288 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 20.04.2023
 - Vorstellung des neuen Pfarrers im Alexius Kirchspiel
 - Sachstandsberichte 

darunter: Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Deponie 
Holzhausen

 - Vergabe vom Brauchtumsmitteln 2023:
 Fußballverein
 Orchester Holzhausen
 Tischtennisverein Holzhausen
 Förderverein Feuerwehr Holzhausen
 Volksfest Holzhausen
 - Kulturzeit Holzhausen 2023
 - Sonstiges & Termine
 - Einwohnerfragestunde
 -

Sitzung des Ortschaftsrates Plaußig am 25.05.2023 um 19:00 Uhr 
im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Plaußig, Plaußiger 
Dorfstraße 23, 04349 Leipzig
 - Eröffnung & Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Neues aus Plaußig & der Umgebung 

dazu: 2. Plaußiger Kraftradtreffen
 - Neues aus der Ratsversammlung
 - Beschluss-/ Informationsvorlagen
 - Projekte
 - Bürgerfragen ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Gemäß	 §	 5	 des	 Gesetzes	 über	 die	 Umweltverträglichkeitsprüfung	
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 
2023	(BGBl.	2023	I	Nr.	88)	geändert	worden	ist,	wird	Folgendes	bekannt	
gemacht:	Die	Red	Bull	Immobiliengesellschaft	mbH	hat	bei	der	Stadt	
Leipzig	als	untere	Wasserbehörde	eine	Erlaubnis	für	vorübergehende	
Gewässerbenutzungen	(Errichtung	einer	wasserdichten	Trogbaugrube,	
Lenzen	der	Trogbaugrube,	anschließende	Restwasserhaltung	in	der	
Trogbaugrube	sowie	Einleitung	des	geförderten	Grundwassers	in	die	
Kleine Luppe) im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben Geschäfts-
stelle	RB	Leipzig	in	der	Capastraße	beantragt.	Für	das	Vorhaben	war	
gemäß	§	7	Absatz	1	UVPG	eine	allgemeine	Vorprüfung	über	die	Pflicht	
zur	Durchführung	einer	Umweltverträglichkeitsprüfung	(UVP-Pflicht)	
vorzunehmen.	Gemäß	§	5	Absatz	2	UVPG	gibt	die	Stadt	Leipzig	ihre	
Feststellung der Öffentlichkeit bekannt.

Die	Vorprüfung	hat	ergeben,	dass	eine	UVP-Pflicht	nicht	vorliegt,	weil	
das	Vorhaben	keine	erheblichen	nachteiligen	Umweltauswirkungen	
haben	 kann.	 Folgende	 Gründe	 werden	 für	 das	 Nichtbestehen	 der	
UVP-Pflicht	als	wesentlich	angesehen:

Es	handelt	sich	um	eine	vorübergehende	Grundwasserentnahme	aus	
einer	Trogbaugrube	mit	einer	geplanten	Dauer	von	ca.	19	Wochen.	
Außerhalb	des	Baufeldes	handelt	 es	 sich	maßgeblich	um	eine	Ent-
spannung	des	Grundwasserspiegels,	die	Unterkante	des	Auelehms	
bleibt	voraussichtlich	mit	dem	Grundwasser	 in	Kontakt.	Nach	Ab-
schluss	 der	 bauzeitlichen	Absenkung	 des	 Grundwasserspiegels	 ist	
davon auszugehen, dass sich die ursprünglichen Verhältnisse im 
Grundwasser	 innerhalb	kurzer	Zeit	wieder	einstellen.	Der	Wieder-
anstieg	des	Grundwasserstands	 ist	bis	zum	Erreichen	eines	 (quasi)	
stationären	Zustands	zu	überwachen.	Eine	erhebliche	Veränderung	
der	Grundwasserbeschaffenheit	als	Folge	der	Grundwasserentnahme	
ist	nicht	zu	erwarten.

Umweltrechtlich	geschützte	Gebiete	oder	Objekte	sind	nicht	betroffen.	
Durch	die	Überwachung	der	Qualität	des	geförderten	Grundwassers	
wird	gewährleistet,	dass	kein	schadstoffbelastetes	Grundwasser	in	die	
Kleine	Luppe	eingeleitet	wird.	Eine	Beeinflussung	von	Luft,	Klima,	
Landschaft, Tieren oder der biologischen Vielfalt erfolgt durch die 
Grundwasserentnahme	nicht.	Negative	Auswirkungen	auf	Bauwerke	
und	bautechnische	Infrastruktur	sind	unwahrscheinlich.

Im	Ergebnis	der	Vorprüfung	war	festzustellen,	dass	durch	das	Vor-
haben	keine	nachteiligen	Umweltauswirkungen	zu	erwarten	sind	und	
damit	keine	UVP-Pflicht	besteht.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	
gemäß	§	5	Absatz	3	Satz	1	UVPG	die	vorgenannte	Entscheidung	der	
Stadt	Leipzig	nicht	selbstständig	anfechtbar	ist.	■

Leipzig, den 05.05.2023

Stadt Leipzig
Amt	für	Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum  
Vollzug des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – 
hier: Wasserhaltung im Zusammenhang  

mit dem Neubauvorhaben  
Geschäftsstelle RB Leipzig, Capastraße 5,  

Az. 36.10.07-2022/016603
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Die	Flughafen	Leipzig/Halle	GmbH	hat	für	das	am	12.	August	2020	zur	
Planfeststellung	beantragte	Vorhaben	„Ausbau	des	Verkehrsflughafens	
Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld, 15. Planänderung“, 
für	das	 gemäß	 §	 7	Abs.	 3	UVPG	eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	
durchgeführt	wird,	mit	Schreiben	vom	4.	Mai	2023	eine	Änderung	einzel-
ner Pläne (Tektur) beantragt.

Die	Tektur	umfasst	im	Wesentlichen	folgende	Sachverhalte:

• Maßnahmen	an	zu	ändernden	Leitungen	Dritter
• Reduzierung	der	Fläche	für	die	Oberboden-Zwischenlagerung	westlich	

der	Staatsstraße	8	(Radefelder	Allee)
• Entfallen	der	landschaftspflegerischen	Maßnahme	A53	und	der	Arten-

schutzmaßnahmen	C03	und	C06	westlich	Freiroda
• Neuplanung	der	 landschaftspflegerischen	Maßnahme	A53	und	der	

Artenschutzmaßnahme	C07	östlich	Gerbisdorf	
• Entfallen	des	artenschutzrechtlichen	Zwecks	Förderung	der	Feldlerche	

bei	der	landschaftspflegerischen	Maßnahme	A49	westlich	der	Staats-
straße	8	(Radefelder	Allee)

• Neuplanung	der	Artenschutzmaßnahmen	C08,	C09	und	C10	nord-
westlich	und	südwestlich	Gerbisdorf

• Erweiterung	der	Erstaufforstungsflächen	in	den	Gemarkungen	Werms-
dorf und Naunhof (Ökokonto Staatsbetrieb Sachsenforst)

• Neue	Erstaufforstungsfläche	 in	der	Gemarkung	Colditz	 (Ökokonto	
Staatsbetrieb Sachsenforst)

• Änderung	von	Anlagen	der	Abwasserbeseitigung	und	Entwässerung	
im Flughafengelände

• Änderung	der	Grunderwerbsunterlagen	im	Hinblick	auf	die	geänderten	
landschaftspflegerischen	Maßnahmen	und	Artenschutzmaßnahmen.

Von	den	vorgenannten	Änderungen	der	 landschaftspflegerischen	und	
artenschutzrechtlichen	Maßnahmen	sind	Flurstücke	in	der	Stadt	Schkeu-
ditz (Gemarkungen Freiroda und Gerbisdorf) und in der Stadt Leipzig 
(Gemarkung Lützschena) unmittelbar betroffen. 

Darüber	hinaus	hat	der	Vorhabenträger	die	nach	§	19	Abs.	2	UVPG	aus-
zulegenden Unterlagen ergänzt um Unterlagen zu
• den	Auswirkungen	der	Covid-19-Pandemie	auf	die	Luftverkehrspro-

gnose
• der mit Wirkung zum 26. Januar 2023 durch das Bundesaufsichtsamt 

für	Flugsicherung	verfügte	Änderung	von	Abflugverfahren
• Angaben zur Anzahl der durch Fluglärm Betroffenen und der besonders 

schutzbedürftigen Einrichtungen
• den durch die Flugzeugenteisung verursachten Lärmemissionen
• den durch das Vorhaben verursachten Lichtimmissionen
• den	Auswirkungen	des	Vorhabens	auf	die	Treibhausgasemissionen	
• der	Fortschreibung	des	Bewirtschaftungsplans	und	des	Maßnahmen-

programms	(Bewirt-schaftungszyklus	2022	bis	2027)	für	die	Flussgebiet-	 
seinheit	Elbe	(hier:	Grundwasser-körper	Großraum	Leipzig).

Damit	liegen	nun	folgende	Unterlagen	vor,	die	die	Flughafen	Leipzig/
Halle GmbH zur Beschreibung ihres Vorhabens und der damit ver-
bundenen	Auswirkungen	vorgelegt	hat:

Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

1 Antragsschreiben vom 12.08.2020 mit Übersichtsplan und Erläute-
rungen DHL zur Standortentwicklung;
Änderungsantrag vom 04.05.2023;
Luftverkehrsprognose, mit Ergänzung zu COVID-19-Auswirkungen;
Flugbetriebsflächen: Erläuterungsbericht, Lagepläne Rollwege und 
Vorfeld, Höhenverbundpläne, Regelquerschnitt Rollwege;
Hochbauliche Anlagen: Erläuterungsbericht und Pläne;
Bauwerksverzeichnis und -plan (aktualisierte Fassung);
Verkehrsplanerische Untersuchung Straße, mit Ergänzung;
Abwicklung der Baumaßnahmen: Erläuterungen und Lagepläne;
Untersuchungsbericht Oberboden (mit Anlagen).

2 Landschaftspflegerische Begleitplanung (aktualisierte Fassung): 
Bestands- und Konfliktplan 
Übersichtslageplan
Lagepläne der geplanten Maßnahmen (im und westlich des 
Flughafengeländes, östlich Beuditz, nordwestlich Freiroda, nörd-
lich Radefeld, südwestlich, nordwestlich und östlich Gerbisdorf, 
ehemalige Ortslage Kursdorf und östlich angrenzender Bereich, 
westlich Papitz, in Kleingartenanlage Bergstraße in Schkeuditz 
sowie westlich der Radefelder Allee)
Unterlagen zu Erstaufforstungsmaßnahmen des Staatsbetriebes 
Sachsenforst (erweiterte Flächen in den Gemarkungen Werms-
dorf und Naunhof; neue Maßnahme in der Gemarkung Colditz).

3 Entwässerung Vorfeld- und Gebäudeflächen und Rollwege (ak-
tualisierte Fassung):
- Erläuterungsberichte mit diversen Anlagen
- Oberflächen- und Schmutzwasserentsorgung (Lageplan Strang-
schema, Längsschnitte Vorfeld- und Bahnflächensammler, Bau-
werkspläne, Grundrisse und Schnitte).
  

4 Grunderwerb (aktualisierte Pläne und Verzeichnis).

Umweltauswirkungsbezogene	Unterlagen	(einschließlich	Schutzgut	
Mensch):

Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

4 Fachgutachten Wasserrahmenrichtlinie, mit Ergänzung;
Luftschadstoff- und Geruchsprognose, mit Ergänzungen zur 
Geruchsprognose;
Auswirkungen geänderter Abflugverfahren auf die Luftschad-
stoffimmissionen;
Lichttechnische Untersuchung.

5 Fluglärmprognosen (Bericht mit Mengengerüsten, Karten mit 
Isophonendarstellungen, Berechnungsergebnisse für Immis-
sionsorte):
Prognose vom 31.07.2020, mit Isophonendarstellung Ist-Situa-
tion 2018
Aktualisierte Prognose vom 15.03.2023, mit Isophonendarstellun-
gen Prognose-Nullfall und Planfall 2032 (unter Berücksichtigung 
modifizierter Abflugverfahren); 
Ermittlung der durch Fluglärm Betroffenen und der besonders 
schutzbedürftigen Einrichtungen, mit Tabellen und Isophonen-
darstellungen.

6 Aktualisierung der Datenerfassungssysteme (Validierung, Berichte 
zur Erstellung der Datenerfassungssysteme, Darstellungen der 
An- und Abflugstrecken, Platzrunden, Hubschrauberstrecken, 
Rollwege und Ersatzpositionen);
Aktualisierte Datenerfassung für Prognose-Nullfall 2032

7 Aktualisierte Datenerfassung für Planfall 2032

8 Aktualisiertes Bodenlärmgutachten;
Gesamtlärmgutachten, mit Anlagen;
Baulärm- und Erschütterungsprognose;
Aktualisierter Bericht zur Umweltverträglichkeitsuntersuchung (mit 
Karten Untersuchungsraum);
Gutachten zu lokalklimatischen Auswirkungen;
Ermittlung der vorhabenbedingten Treibhausgasemissionen der 
innerdeutschen Flugbewegungen;
Ermittlung der vorhabenbedingten Treibhausgasemissionen im 
Nahbereich des Flughafens;
Ermittlung der vorhabenbedingten Treibhausgasemissionen des 
Tief- und Hochbaus;
Einfluss der vorhabenbedingten Landnutzungsänderung auf die 
Treibhausgasemissionen;
Zusammenfassende Darstellung der vorhabenbedingten Treib-
hausgasemissionen und Einfluss auf die Erreichung der Klimaziele.

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben „Ausbau 
des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start- und  

Landebahn Süd mit Vorfeld“ 15. Planänderung – 1. Tektur
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gleichlautender	Texte	eingereicht	werden	(gleichförmige	Eingaben),	ist	
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu	bezeichnen.	Anderenfalls	können	diese	Einwendungen	unberück-
sichtigt	bleiben	(§	17	Abs.	2	VwVfG).

Eingangsbestätigungen	werden	nicht	erteilt.

Die	Einwendung	muss	den	geltend	gemachten	Belang	und	das	Maß	
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 

Nach	Ablauf	dieser	Frist	sind	für	das	Verwaltungsverfahren	über	die	
Zulässigkeit	des	Vorhabens	alle	Äußerungen,	die	nicht	auf	besonderen	
privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. 

Die	Einwendungsfrist	gilt	auch	für	solche	Einwendungen,	die	sich	nicht	
auf	die	Umweltauswirkungen	des	Vorhabens	beziehen.	

Alle	bislang	frist-	und	formgerecht	erhobenen	Einwendungen	bleiben	
wirksam.	 Es	 besteht	 daher	 keine	 Notwendigkeit,	 bereits	 erhobene	
Einwendungen	nochmals	zu	erheben.

Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechts-
vorschriften	befugt	sind,	Rechtsbehelfe	nach	der	Verwaltungsgerichts-
ordnung	gegen	den	Planfeststellungs-beschluss	einzulegen,	werden	
hiermit entsprechend von der Auslegung des Plans benachrichtigt. 
Ihre	 Einwendungen	 und	 Stellungnahmen	 sind	 ebenfalls	 innerhalb	
der in der Nr. 1 genannten Frist bei den in dieser Bekanntmachung 
bezeichneten Stellen abzugeben.

Die	Planfeststellungsbehörde	kann	auf	eine	Erörterung	der	rechtzeitig	
erhobenen	Stellungnahmen	und	Einwendungen	verzichten	(§	10	Abs.	
2 Nr. 2 LuftVG). 

Findet	ein	Erörterungstermin	statt,	wird	dieser	öffentlich	bekannt	ge-
macht.	Die	Vertretung	durch	einen	Bevollmächtigten	ist	möglich.	Die	
Bevollmächtigung	ist	durch	eine	schriftliche	Vollmacht	nachzuweisen,	
die	zu	den	Akten	der	Planfeststellungsbehörde	zu	geben	ist.	Bei	Nicht-
teilnahme	eines	Beteiligten	am	Erörterungstermin	kann	auch	ohne	ihn	
verhandelt	werden.	Das	Anhörungsverfahren	ist	mit	Abschluss	des	
Erörterungstermins	beendet.

Der	Erörterungstermin	ist	nicht	öffentlich.

Durch	 Einsichtnahme	 in	 die	 Planunterlagen,	 Erhebung	 von	 Ein-
wendungen	 oder	 Abgabe	 von	 Stellungnahmen,	 Teilnahme	 am	 Er-
örterungstermin	 oder	 die	 Vertreterbestellung	 entstehende	 Kosten	
werden	nicht	erstattet.

Entschädigungsansprüche,	 soweit	 über	 sie	 nicht	 in	 der	 Planfest-
stellung	dem	Grunde	nach	zu	entscheiden	ist,	werden	nicht	in	dem	
Erörterungstermin,	sondern	in	einem	gesonderten	Entschädigungs-
verfahren behandelt.

Über	die	Einwendungen	und	Stellungnahmen	wird	nach	Abschluss	
des	 Anhörungs-verfahrens	 durch	 die	 Planfeststellungsbehörde	
(Landesdirektion	Sachsen)	entschieden.	Die	Zustellung	der	Entschei-
dung	(Planfeststellungsbeschluss)	an	die	Einwender	und	diejenigen,	
die	 eine	 Stellungnahme	 abgegeben	 haben,	 kann	 durch	 öffentliche	
Bekanntmachung	 ersetzt	 werden,	 wenn	mehr	 als	 50	 Zustellungen	
vorzunehmen sind.

Vom	Beginn	der	Auslegung	des	Plans	am	16.	November	2020	bzw.	des	
geänderten Plans ab dem 5. Juni 2023 gilt eine Veränderungssperre 
nach § 8a Abs. 1 LuftVG; d.h. auf den vom Plan betroffenen Flächen 
dürfen	wesentlich	wertsteigernde	oder	die	geplanten	Baumaßnahmen	
erheblich	erschwerende	Veränderungen	nicht	vorgenommen	werden.	
Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen 
worden	sind,	Unterhaltungsarbeiten	und	die	Fortführung	einer	bisher	
ausgeübten	Nutzung	werden	
davon	nicht	berührt.	Darüber	hinaus	steht	ab	diesem	Zeitpunkt	dem	
Unternehmer (Flughafen Leipzig/Halle GmbH) ein Vorkaufsrecht an 
den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 8a Abs. 3 LuftVG).

Da	für	das	Vorhaben	eine	UVP	durchgeführt	wird,	wird	darauf	hin-
gewiesen,	
a.  dass die für das Verfahren und die für die Entscheidung über die 

Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

9 Erläuterungsbericht (aktualisierte Fassung) zum Landschafts-
pflegerischen Begleitplan (mit Biotoptypenkartierungen, 
faunistischen Erfassungen, Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, 
aktualisierten Maßnahmenblättern für die einzelnen Maßnah-
men, Übersichtsplan, Tabelle Flächenübersicht, aktualisierte Be-
schreibung der Erstaufforstungsmaßnahmen des Staatsbetriebes 
Sachsenforst);
Artenschutzfachbeitrag (mit Karten);
Verträglichkeitsstudien zu Vogelschutzgebieten (Agrarraum und 
Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch, Leipziger Auwald, Saale-
Elster-Aue südlich Halle) und FFH-Gebieten (Brösen Glesien und 
Tannenwald, Leipziger Auensystem, Elster-Luppe-Aue).

Im	Rahmen	der	Ergänzung	der	auszulegenden	Unterlagen	werden	
außerdem	die	 bisher	 vorliegenden,	möglicherweise	 entscheidungs-
erheblichen Berichte und Empfehlungen (Stellungnahmen und 
Äußerungen	 verfahrensbeteiligter	 Behörden,	 Umwelt-	 und	 Natur-
schutzvereinigungen,	sowie	 im	Auftrag	Dritter	erstellte	zusätzliche	
Gutachten) zur Unterrichtung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht:

Ordner
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

10 Stellungnahmen und Äußerungen von Behörden, Umwelt- und 
Naturschutz-vereinigungen und sonstigen Stellen im Rahmen 
des bisherigen Verfahrens;
Lärmmedizinisches Gutachten der Universität Mainz (Zentrum 
für Kardiologie).

Die	vorgenannten	ursprünglichen,	geänderten	oder	ergänzten	Plan-
unterlagen, Berichte und Empfehlungen liegen in der Zeit vom 5. Juni 
2023 bis 4. Juli 2023 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden 
Mo./Mi.: 8.00-15.00 Uhr, Di./Do.: 8.00-16.00 Uhr, Fr.: 8.00-12.00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Ergänzend	wird	auf	die	Möglichkeit	zur	Einsichtnahme	in	die	Unter-
lagen	während	des	vorgenannten	Zeitraums	im	Internet	unter	https://
www.lds.sachsen.de/bekanntmachung in der Rubrik „Infrastruktur 
–>	Luftverkehr“	verwiesen.

Der	Inhalt	der	vorliegenden	Bekanntmachung	nach	§	19	Abs.	1	UVPG	
und	der	nach	§	19	Abs.	2	UVPG	auszulegenden	Unterlagen	werden	
außerdem	im	UVP-Portal	unter	
https://uvp-verbund.de/	zugänglich	gemacht.	Das	UVP-Portal	ent-
spricht	den	Anforderungen	des	§	27a	VwVfG.	Maßgeblich	ist	jedoch	
der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.

Jeder, dessen Belange durch das geänderte Vorhaben erstmalig oder 
anders	berührt	werden,	kann	innerhalb	von	zwei	Monaten	nach	Ablauf	
der	Auslegungsfrist	–	also	bis	einschließlich	4.	September	2023	-	bei	
der Landesdirektion Sachsen (Postanschrift: Landesdirektion Sachsen, 
09105	Chemnitz)	oder	der	Dienststelle	in	Leipzig,	Braustraße	2,	04107	
Leipzig,	 bzw.	 bei	 der	 Stadtverwaltung	 Leipzig,	 Stadtplanungsamt,	
04092	 Leipzig,	 Einwendungen	 gegen	 den	 Plan	 schriftlich	 oder	 zur	
Niederschrift	erheben	bzw.	sich	äußern.

Einwendungen	können	auch	elektronisch,	aber	nur	mit	einer	quali-
fizierten	elektronischen	Signatur	unter	der	E-Mail-Adresse	post@lds.
sachsen.de	erhoben	werden;	Einwendungen,	die	nur	elektronisch	über-
mittelt	werden	(z.	B.	E-Mail	ohne	qualifizierte	elektronische	Signatur),	
sind	unwirksam	und	bleiben	daher	unberücksichtigt.

Bei	der	Abgabe	schriftlicher	Einwendungen	ist	zu	beachten,	dass	sie	nur	
berücksichtigt	werden	können,	wenn	sie	den	vollständigen	Vor-	und	
Nachnamen	sowie	die	vollständige	Adresse	in	lesbarer	Form	und	die	
Unterschrift(en) enthalten und innerhalb der Frist erfolgen.

Das	Erfordernis	der	vollständigen	Namensangaben	gilt	auch	und	im	
Besonderen	für	Familien,	die	gemeinsam	eine	Einwendung	verfassen:	
Es	sind	die	Namen	aller	Familienmitglieder,	für	die	die	Einwendung	
gelten soll, leserlich anzugeben und von allen unterschriftsberechtigten 
Familienmitgliedern selbst zu unterzeichnen.

Bei	Einwendungen	bzw.	Äußerungen,	die	von	mehr	als	50	Personen	
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://uvp-verbund.de/
mailto:post@lds.sachsen.de
mailto:post@lds.sachsen.de
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Zulässigkeit	des	Vorhabens	zuständige	Behörde	die	Landesdirektion	
Sachsen ist,

b.  dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungs-
beschluss	entschieden	werden	wird,

c.  dass mit den zugänglich gemachten Planunterlagen ein UVP-Bericht 
nach	§	16	UVPG	vorgelegt	wurde,

d.	 dass	der	Behörde	zum	jetzigen	Zeitpunkt	keine	weiteren	entschei-
dungserheblichen Berichte und Empfehlungen vorliegen,

e.	 dass	die	Anhörung	zu	den	zugänglich	gemachten	Planunterlagen,	
Berichten und Empfehlungen auch die Einbeziehung der Öffent-
lichkeit	zu	den	Umweltauswirkungen	des	Vorhabens	gemäß	§	18	
UVPG ist,

f.		 dass	künftig	bei	der	Landesdirektion	Sachsen	eingehende	weitere	
Informationen zu dem Vorhaben, unter anderem Stellungnahmen 
der	 anerkannten	Umwelt-	und	Naturschutzvereinigungen,	nach	
den	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 über	 den	 Zugang	 zu	 Umwelt-
informationen zugänglich sind. 

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung 

Bei	der	Abgabe	von	Stellungnahmen	und	Äußerungen	oder	der	Er-
hebung	von	Einwendungen	stellen	Sie	der	Landesdirektion	Sachsen	
Personen	bezogene	Daten	zur	Verfügung.	Die	Landesdirektion	Sachsen	
erhebt	solche	Daten	auch	bei	Meldebehörden,	Grundbuchämtern	und	
im	Handelsregister.	 Diese	Daten	werden	 von	 der	 Landesdirektion	
Sachsen	in	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	gemäß	den	geltenden	Bestim-
mungen	zum	Datenschutz	verarbeitet.	Die	Daten	werden	der	Vorha-
benträgerin	übermittelt.	Die	entsprechenden	datenschutzrechtlichen	
Informationen	nach	Artikel	13	Abs.	1	und	2	sowie	Artikel	14	Abs.	1	
und	2	Datenschutz-Grundverordnung	(DSGVO),	insbesondere	welche	
Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen, erfahren Sie unter dem folgen-
den Link: https://www.lds.sachsen.de/datenschutz (–> Unterlagen 
–>	Planfeststellungsverfahren	Infrastruktur).	Der	behördliche	Daten-
schutzbeauftragte	der	Landesdirektion	Sachsen	ist	wie	folgt	erreichbar:	
Datenschutzbeauftragter	der	Landesdirektion	Sachsen,	09105	Chemnitz;	
E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de;	Telefon:	+49	371/532-0.	■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Über	die	Genehmigung	der	Veräußerung	des	nachstehenden	Grund-
stückes ist nach § 2 des Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden.	Es	ist	zu	prüfen,	ob	ein	erwerbsbedürftiger,	erwerbsbe-
reiter	und	erwerbstätiger	Landwirt	oder	Forstwirt	für	das	Grundstück	
vorhanden ist.

  Gemarkung:  Breitenfeld
  Flurstück:   36 d 
      1,1830 ha  
      Waldfläche

Landwirte	oder	Forstwirte,	die	zur	Aufstockung	ihres	Betriebes	am	
Erwerb	des	Grundstückes	 interessiert	wären,	wird	die	Gelegenheit	
gegeben,	der	Stadt	Leipzig,	Liegenschaftsamt,	Abt.	Verwaltung,	Sach-
gebiet Genehmigungen / zentrale Bestandsführung, 04092 Leipzig, 
unter Angabe des AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 0048/23 
bis	zum	26.05.2023	ihr	Erwerbsinteresse	schriftlich	zu	bekunden	und	
mitzuteilen,	welchen	Preis	sie	bei	einer	eventuell	gegebenen	Erwerbs-
möglichkeit	anbieten	würden.	■

Hinweis zur Veräußerung von forst-
wirtschaftlichen Grundstücken

https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
mailto:datenschutz%40lds.sachsen.de?subject=
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Jedes	schulpflichtig	werdende	Kind	erhält	voraussichtlich	im	Juli	vor	
der Schulanmeldung einen Informationsbrief von der Stadt Leipzig, 
Amt	für	Schule.	Der	Informationsbrief	benennt	die	für	die	Wohnan-
schrift und das Schuljahr zuständige Grundschule, an der das Kind, 
persönlich,	durch	die	Sorgeberechtigten,	angemeldet	werden	muss.	
Er	beinhaltet	außerdem	weitere	Informationen	zum	Thema	der	Schul-
anmeldung	(siehe	auch	www.leipzig.de/schulanfaenger).

Mit welchem Alter muss mein Kind an der Grundschule angemeldet 
werden?

Alle Kinder, die bis zum 30.06.2024 das sechste Lebensjahr vollenden 
(Geburtszeitraum vom 01.07.2017 bis 30.06.2018), sind in der für die 
Wohnanschrift zuständigen Grundschule, durch die Sorgeberechtigten, 
anzumelden.

Kinder, die vom 01.07.2024 bis zum 30.09.2024 das sechste Lebens-
jahr vollenden, können an der zuständigen Grundschule angemeldet 
werden.	Mit	der	Schulanmeldung	werden	diese	Kinder	(sogenannte	
„Kann-Kinder“)	 schulpflichtig.	 Einen	 Informationsbrief	 erhalten	
„Kann-Kinder“ nicht.

Eltern, deren Kinder ab dem 01.10.2024 das sechste Lebensjahr voll-
enden, können bis zum 28.02.2024 einen schriftlichen Antrag auf 
vorzeitige Schulaufnahme an der zuständigen Grundschule stellen.

Termine für die Schulanmeldung

Folgende Termine stehen für die Anmeldung Ihres Kindes an der für 
die Wohnanschrift zuständigen Grundschule zur Verfügung:

Donnerstag, der 31.08.2023 von 8:00 bis 11:30 und 13:00 bis 18:00 Uhr 

Dienstag, der 05.09.2023       von 8:00 bis 11:30 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag, der 07.09.2023  von 8:00 bis 11:30 und 13:00 bis 16:00 Uhr

Die	Termine	können	durch	die	Grundschule	 individuell	 angepasst	
werden.	Bitte	informieren	Sie	sich	vor	der	Schulanmeldung	auf	der	
entsprechenden Schulhomepage. Ihr Kind muss nicht bei der An-
meldung dabei sein.

Folgende Unterlagen werden für die Anmeldung benötigt

• die aktuelle Geburtsurkunde des Kindes (bitte in Kopie),
• Impfnachweis	des	Kindes	für	die	Masernschutzprüfung,
• der Informationsbrief zur Schulanmeldung vom Amt für Schule,
• das ausgefüllte und von beiden Sorgeberechtigten unterschriebene 

Anmeldeformular,
• Ausweise	der	Sorgeberechtigten,
• Nachweis	über	das	gemeinsame	Sorgerecht	in	Kopie	(Sorgerechts-

erklärung oder Eheurkunde der leiblichen Eltern (zusätzlich zur 
Eheurkunde	benötigen	Sie	 eine	Vaterschaftsanerkennung,	wenn	
auf der Geburtsurkunde des Kindes der leibliche Vater nicht er-
sichtlich ist)),

• Nachweis	über	das	alleinige	Sorgerecht	in	Kopie	(schriftliche	Aus-
kunft über die Alleinsorge aus dem Sorgeregister oder gerichtliche 
Entscheidung),

• Sofern nur ein Sorgeberechtigter die Schulanmeldung vornehmen 
kann,	bringen	Sie	bitte	eine	formlose	Vollmacht	und	Ausweiskopie	
des anderen Sorgeberechtigten mit.

Rückstellung
Kinder, die für das Schuljahr 2023/24 durch die Schulleitung zu-
rückgestellt	wurden,	 sind	 erneut	 an	 der	 zuständigen	Grundschule	
anzumelden.	■

Schulanmeldung für das Schuljahr 2024/25

Alle	Eigentümer/-innen	von	Grundbesitz	und	alle	Gewerbesteuer-
pflichtigen	werden	auf	die	Fälligkeit	der	Steuern	15.	Mai	2023	hinge-
wiesen.	Die	Steuer	ist	rechtzeitig	unter	Angabe	des	entsprechenden	
Buchungszeichens	im	Verwendungszweck	der	Zahlung	zu	überweisen.
Die	Stadt	Leipzig	verschickt	Grundsteuerbescheide	nur	noch	bei	Ände-
rungen.	Diejenigen	Steuerschuldner,	die	keinen	Grundsteuerbescheid	
für das Jahr 2023 erhielten, haben in der gleichen Weise Grundsteuer 
zu	entrichten,	wie	im	letzten	übersandten	Steuerbescheid	geregelt.	Die	
Steuerfestsetzung	erfolgte	zum	Jahresbeginn	per	öffentlicher	Bekannt-
machung im Amtsblatt.
Bei	 einem	Eigentümerwechsel	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 der	 ehemalige	
Eigentümer nach den rechtlichen Bestimmungen für die rechtzeitige und 
vollständige	Entrichtung	der	Grundsteuer	verantwortlich	bleibt,	bis	er	
einen	Bescheid	erhält,	aus	dem	das	Ende	der	Steuerpflicht	hervorgeht.
Für	 regelmäßig	zu	zahlende	Abgaben	empfiehlt	die	Stadtkasse	die	
Erteilung	eines	SEPA-Lastschriftmandats.	Damit	erfolgt	der	Einzug	
immer pünktlich zur Fälligkeit der Steuerforderung. So muss man die 
Terminüberwachung	nicht	selbst	übernehmen,	spart	sich	den	Aufwand	
für	die	Überweisung	und	kann	verhindern,	dass	man	in	Verzug	gerät.
Das	Formular	kann	über	www.leipzig.de, Suchbegriff: „SEPA“ ab-
gerufen	oder	bei	der	Stadtkasse	angefordert	werden.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen der Stadtkasse 
gern	zur	Verfügung.	■

Am	30.	Juni	2023	laufen	eine	Vielzahl	der	eingeführten	Bewohnerpark-
ausweise	für	das	Waldstraßenviertel	ab.	
Aufgrund der anhaltend hohen Verkehrsbelastung und des starken 
Parkdrucks	im	Waldstraßenviertel	fand	am	1.	Oktober	2021	die	Wie-
dereinführung	des	Bewohnerparkens	in	den	Bewohnerparkbereichen	
„E“	und	„G“	statt.	Dabei	wurde	eine	zeitliche	Staffelung	der	Gültig-
keitszeiträume	angewendet.
Wer	das	Vorrecht	weiterhin	in	Anspruch	nehmen	möchte,	muss	den	
Bewohnerparkausweis	beim	Ordnungsamt	im	Sachgebiet	Genehmi-
gungen neu beantragen.
Der	neue	Bewohnerparkausweis	kann	ab	sofort	online	über	das	Amt24	
oder	 per	 verschlüsselter	 bzw.	 einfacher	 E-Mail	 an	 genehmigung@
leipzig.de,	schriftlich	oder	im	Rahmen	einer	persönlichen	Vorsprache	
beantragt	werden	und	kostet	30,70	Euro.	Aufgrund	der	Vielzahl	der	
erwarteten	Anträge	ist	bei	schriftlicher	oder	Online-Beantragung	von	
einer	Bearbeitungszeit	von	circa	zwei	Wochen	auszugehen.	Für	eine	
persönliche	Vorsprache	ist	im	Vorfeld	ein	Termin	zu	vereinbaren.	
Den	Link	zur	Terminvereinbarung	sowie	zum	Onlineantragsassistenten,	
Angaben	zu	den	vorzulegenden	Unterlagen	und	weitere	allgemeine	
Informationen	stehen	auf	www.leipzig.de/bewohnerparken.	
Informationen sind auch beim Sachgebiet Genehmigungen telefonisch 
unter	den	Rufnummern	(0341)	123-8531,	123-3434,	123-8797	sowie	per	
E-Mail über genehmigung@leipzig.de	erhältlich.	■

Öffentlicher Hinweis zur Fälligkeit 
der Grund- und Gewerbesteuer

Bewohnerparkausweise im  
Waldstraßenviertel laufen ab

http://www.leipzig.de
mailto:genehmigung%40leipzig.de?subject=
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Leipzig	ist	die	am	schnellsten	wachsende	Großstadt	in	Deutschland	
mit	 einer	 erfolgreichen	 Wirtschaftsförderung.	 Derzeit	 agieren	 ca.	
23.500 Unternehmen mit ca. 285.000 sozialversicherten Beschäftigten 
erfolgreich	am	Standort	Leipzig.	In	den	letzten	zehn	Jahren	wuchs	die	
Bevölkerungszahl	von	rund	500.000	auf	über	624.000	Einwohnerinnen	
und	Einwohner	an.	Gleichzeitig	verringerte	sich	im	gleichen	Zeitraum	
die	Arbeitslosenquote	von	rund	16	%	auf	derzeit	unter	7	%.	Die	Prog-
nosen	sagen	ein	weiteres	Bevölkerungswachstum	voraus.	Damit	wären	
in	den	nächsten	Jahren	mehr	als	50.000	sozialversicherungspflichtige	
Arbeitsplätze	notwendig.

Sie	können	gemeinsam	mit	uns	die	Zukunft	der	Stadt	in	verantwor-
tungsvoller Position aktiv mitgestalten:

Die	Stadt	Leipzig	sucht	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	eine/-n	

Amtsleiterin/Amtsleiter für  
Wirtschaftsförderung (m/w/d)

Zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze, für die 
Gestaltung eines an den Stärken der Stadt ausgerichteten exzellenten 
Wirtschaftsklimas	und	zur	Stärkung	der	Wettbewerbsfähigkeit	unserer	
Stadt	schafft	das	Amt	für	Wirtschaftsförderung	mit	seinen	Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeitern	wesentliche	Rahmenbedingungen.		

Das bieten wir:
 
• ein einzelvertraglich geregeltes Entgelt im Rahmen eines variablen 

Entgeltmodells 
 oder 
	 nach	Maßgabe	des	Laufbahnrechts	sowie	bei	Vorliegen	der	persön-

lichen Voraussetzungen eine Beschäftigung im Beamtenverhältnis 
bis zur Besoldungsgruppe A 16

•	 vielfältige	Gestaltungs-	und	Entwicklungsmöglichkeiten
•	 einen	Arbeitsplatz	im	Herzen	einer	von	hoher	Lebensqualität	sowie	

sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Stadt mit über 620.000 
Einwohnerinnen	und	Einwohnern

•	 vielfältige	Fortbildungsmöglichkeiten	und	flexible	Arbeitszeiten
•	 drei	Tage	Bildungsförderung	im	Kalenderjahr
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte 
• ein bezuschusstes Job-Ticket für den Personennahverkehr 

Schwerpunkte der Leitung sind:

•	 die	Leitung	des	Amtes	für	Wirtschaftsförderung	mit	etwa	50	Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern

•	 Bestands-,	Gründungs-	und	Ansiedlungsförderung	sowie	die	In-
novations-	und	Technologieförderung,	insbesondere	mit	Fokus	auf	
Unternehmen	der	forschungs-	und	wissensintensiven	Wirtschaft

• Festigung und Bindung ansässiger Unternehmen, Stärkung des 
Gründerökosystems	

•	 Weiterentwicklung	von	Konzepten	der	Clusterförderung,	Bestands-
förderung,	 Gewerbeflächenentwicklung,	 für	 eine	 mittelstands-
freundliche	Verwaltung	sowie	der	Fachkräftesicherung

•	 Unterstützung	der	Unternehmen	bei	der	Digitalisierung	
•	 Überprüfung	von	Wirtschaftsförderinstrumenten	sowie	Implemen-

tierung	von	neuen	Instrumenten	der	Wirtschaftsförderung
•	 Entwicklung	und	Umsetzung	von	Strategien	zur	Imagestärkung	

der	Stadt	einschließlich	einer	internationalen	Positionierung

Für diese Tätigkeit suchen wir eine Persönlichkeit, die folgende 
Anforderungen erfüllt:

•	 wissenschaftlicher	Hochschulabschluss	(Master,	Diplom	oder	Staats-
examen an einer Universität) in einer Fachrichtung der Wirtschafts-, 
Geo-	oder	Ingenieurwissenschaften	oder	eine	vergleichbare	Fachrich-
tung	bzw.	Befähigung	für	die	beamtenrechtliche	Laufbahngruppe	
2 Einstiegsebene 2 

• mindestens dreijährige Führungserfahrung vergleichbarer Orga-
nisationseinheiten 

• mindestens fünfjährige Berufserfahrung im Bereich der Wirtschafts-
förderung

•	 sichere	Englischkenntnisse,	weitere	Fremdsprachenkenntnisse	er-
wünscht

•	 Netzwerkfähigkeit	und	Erfahrung	in	der	Moderation,	Konzeption	
und	Steuerung	von	Beteiligungs-	und	Dialogprozessen	sowie	Ver-
anstaltungen 

• ausgezeichnete rhetorische Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick und 
gleichzeitig Fingerspitzengefühl

•	 Veränderungs-	und	Innovationsbereitschaft	sowie	unternehmeri-
sches	und	strategisches	Denken	und	Handeln

• Präsentationsgeschick, insbesondere die Fähigkeit, den Wirt-
schaftsstandort Leipzig mit modernen Instrumenten und Medien 
zu präsentieren 

• umfassende Kenntnisse über den Leipziger Wirtschaftsstandort 
•	 Erfahrungen	mit	Vertragsverhandlungen	im	Bereich	Gewerbeflä-

chen und Unternehmensakquise 
•	 Erfahrungen	in	der	Einwerbung	und	Vergabe	von	Fördermitteln
•	 praktische	Kenntnisse	 im	Baurecht,	Vergaberecht,	Umweltrecht,	

Beihilferecht	sowie	im	öffentlichen	Haushaltsrecht
•	 Erfahrung	in	der	Projektentwicklung	und	–steuerung	(z.	B.	Infra-

struktur und Bauprojekte) von Vorteil

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit:

•	 Bewerbungsschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
•	 Nachweis	über	die	erforderlichen	beruflichen	Qualifikationen	
•	 Kopien	von	qualifizierten	Dienst-/Arbeitszeugnissen/Beurteilun-

gen 
•	 gegebenenfalls	Referenzen	bzw.	Referenzkontakte
 

Bitte	 lesen	 Sie	 vor	 einer	Bewerbung	unsere	Hinweise	 zum	Stellen-
besetzungsverfahren unter: www.leipzig.de/bewerbungshinweise

Über	den	Verfahrensablauf	sowie	die	Auswahl	der	Leitung	für	Wirt-
schaftsförderung	entscheidet	eine	Auswahlkommission,	die	sich	aus	
Verwaltungspersonal	der	Stadt	Leipzig	sowie	Stadträtin-nen/Stadträ-
ten	zusammensetzt.	Des	Weiteren	können	ggf.	externe	Fachexpertinnen	
und	 -experten	beratend	 in	das	Verfahren	 einbezogen	werden.	Aus	
diesem	Grund	werden	Sie	gebeten,	Ihrer	Bewerbung	eine	Erklärung	
beizufügen,	dass	Sie	der	Einsichtnahme	in	Ihre	Bewerbungsunterla-
gen	durch	die	Auswahlkommission	sowie	ggf.	die	Fachexpertinnen/
Fachexperten zustimmen.

Bitte	geben	Sie	bei	Ihrer	Bewerbung	die	Stellenausschreibungsnummer	
80	04/23	05	an	und	nutzen	Sie	für	Ihre	Bewerbung	das	Online-Bewer-
ber-Portal auf www.leipzig.de/onlinebewerbung.

Fragen	zu	den	Arbeitsinhalten	beantwortet	Ihnen	gern	der	Beigeordnete	
für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Digitales,	Herr	Bürgermeister	Schülke,	den	
Sie unter der Telefonnummer 0341 123-5600 erreichen. Für Fragen zum 
Auswahlverfahren	und	den	allgemeinen	Rahmenbedingungen	steht	
Ihnen die Leiterin des Personalamtes, Frau Franko, zur Verfügung. Sie 
erreichen sie unter der Telefonnummer 0341 123-2710.

Ausschreibungsschluss ist der 21. Mai 2023.
Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung!	■

Stellenausschreibung der Stadt Leipzig

http://www.leipzig.de/bewerbungshinweise
http://www.leipzig.de/onlinebewerbung
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Gemäß	§	5	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	(UVPG)	
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr.	88)	geändert	worden	ist,	wird	Folgendes	bekannt	gemacht:	Die	Kom-
munale	Wasserwerke	Leipzig	GmbH	hat	bei	der	Stadt	Leipzig	als	untere	
Wasserbehörde	eine	Erlaubnis	für	vorübergehende	Gewässerbenutzungen	
(Absenkung	des	Druckspiegels	im	Grundwasserleiter	zur	Trockenhaltung	
von	drei	Baugruben	sowie	Einleitung	des	geförderten	Grundwassers	in	die	
Pleiße	bzw.	den	Pleißemühlgraben)	im	Zusammenhang	mit	der	Reparatur	
des	Dükers	der	Trinkwasserleitung	HVL	4	an	der	Pleiße	in	Leipzig	beantragt.	
Für	das	Vorhaben	war	gemäß	§	7	Absatz	2	UVPG	eine	standortbezogene	
Vorprüfung	über	die	Pflicht	zur	Durchführung	einer	Umweltverträglich-
keitsprüfung	(UVP-Pflicht)	durchzuführen.	Gemäß	§	5	Absatz	2	UVPG	gibt	
die Stadt Leipzig ihre Feststellung der Öffentlichkeit bekannt.

Die	Vorprüfung	hat	ergeben,	dass	eine	UVP-Pflicht	nicht	vorliegt,	weil	das	
Vorhaben	keine	erheblichen	nachteiligen	Umweltauswirkungen	haben	
kann.	Folgende	Gründe	werden	für	das	Nichtbestehen	der	UVP-Pflicht	
als	wesentlich	angesehen:

Es	 handelt	 sich	 um	 eine	 vorübergehende	 Grundwasserentnahme	 zur	
Entspannung	 des	 Grundwasserleiters	mit	 einer	 geplanten	 Dauer	 von	
ca.	8	Wochen.	Die	Unterkante	des	Auelehms	wird	voraussichtlich	nicht	
unterschritten,	Ausnahmen	 können	maximal	 im	Nahbereich	 der	 Bau-
gruben bis max. 9 m Entfernung auftreten. Nach Abschluss der bauzeit-

Gemäß	§	5	Abs.	2	UVPG	wird	Folgendes	bekannt	gemacht:	Die	GF	Cas-
ting	Solutions	Leipzig	GmbH	hat	gem.	§	16	BImSchG	die	wesentliche	
Änderung	der	Gießerei	(Anlage	gem.	Anhang	1	Nr.	3.7.1	der	4.	BImSchV)	
am	 Standort	 Georg-Fischer-Straße	 2,	 Gemarkung	 Windorf,	 Flurstück	
54/17	beantragt.	Der	Antragsumfang	umfasst	 technische	Maßnahmen	
zur	 Emissionsminderung	 der	 Gießereiabluft	 im	 Bereich	 Guss-	 /	 und	
Formenkühler (Umbindung vorhandener Emissionsquellen in eine neue 
Abgasreinigungs-anlage mit Aktivkohle und Ableitung über eine neue 
Kaminanlage,	 Erhöhung	 der	 Emissionsquelle	 Gußkühler	 (E2),	 Betrieb	
eines Trockenofens zur Schlichtetrocknung von gedruckten Kernen und 
eines	 zweiten	 3D-Druckers	 sowie	 die	Minderung	 der	 Emissionswerte	
an den Emissionsquellen E1, E2, E3, E4, E5, E6, E11, E17, E20, E21, E29, 
E30,	E32	und	E33.	Das	geplante	Vorhaben	ist	nicht	mit	Änderungen	der	
Produktionskapazität	der	Gießerei	verbunden.

Für die Anlage ist gem. § 9 Abs. 2 UVPG i. V. m. Nr. 3.7.2A der Anlage 1 
zum	UVPG	(Errichtung	und	Betrieb	einer	Eisen-,	Temper-	oder	Stahlgießerei	
mit einer Verarbeitungskapazität von 20 t oder mehr je Tag) eine allgemei-
ne	Vorprüfung	zur	Feststellung	der	UVP-Pflicht	durchzuführen.	Dieses	
Verfahren dient der Feststellung, ob das beantragte Vorhaben erhebliche 
nachteilige	Umweltauswirkungen	haben	kann,	die	nach	§	25	UVPG	zu	
berücksichtigen	wären	und	in	Folge	dessen	eine	Umweltverträglichkeits-
prüfung	durchzuführen	ist.	Die	Vorprüfung	der	Stadt	Leipzig	hat	ergeben,	
dass	eine	UVP-Pflicht	nicht	vorliegt,	weil	das	Vorhaben	keine	nachteiligen	
Umweltauswirkungen	haben	kann.	 Folgende	Gründe	werden	 für	das	
Nichtbestehen	der	UVP-Pflicht	nach	Prüfung	gem.	§§	9	Abs.	4	und	7	Abs.	
1	nach	Anlage	3	zum	UVPG	als	wesentlich	angesehen:

Die	Prüfung	Merkmale	des	Vorhabens	und	 seiner	Auswirkungen	auf	
die	einzelnen	Umweltbereiche	bzw.	Schutzgüter	ergab,	dass	durch	das	
Änderungsvorhaben	hinsichtlich	 einer	möglichen	Beeinflussung	 keine	
negativen	Auswirkungen	zu	erwarten	sind.	
Die	Veränderungen	führen	nicht	zu	einer	Überschreitung	der	Schwelle	für	
eine	UVP-Pflicht	gem.	3.7.1	der	Anlage	1	zum	UVPG.	Die	Änderungen	erfol-
gen	in	bestehenden	baulichen	Anlagen	bzw.	auf	bereits	befestigten	Flächen.	
Die	veränderten	Abfallströme	werden	gem.	KrWG	und	NachwV	verwertet.	

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes  
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) – hier:  

Reparatur Pleißedüker (HVL 4), Az. 36.10.07-2022/012088

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) AZ.: 36.11.02.02-2022/000191

lichen	Absenkung	des	Grundwasserspiegels	ist	davon	auszugehen,	dass	
sich	die	ursprünglichen	Verhältnisse	im	Grundwasser	innerhalb	kurzer	
Zeit	wieder	einstellen.	Der	Wiederanstieg	des	Grundwasserstands	ist	bis	
zum	Erreichen	eines	(quasi)	stationären	Zustands	zu	überwachen.	Eine	
erhebliche	Veränderung	der	Grundwasserbeschaffenheit	 als	 Folge	der	
Grundwasserentnahme	ist	nicht	zu	erwarten.
Die	Maßnahmen	finden	auf	Flächen	statt,	die	sich	im	FFH-Gebiet	„Leipziger	
Auwald“,	im	gleichnamigen	SPA-Gebiet	sowie	im	gleichnamigen	Land-
schaftsschutzgebiet	befinden.	Nachteilige	Auswirkungen	bezüglich	der	
Schutzzwecke	der	Gebiete	sind	nicht	zu	erwarten.	Durch	die	Überwachung	
der	Qualität	des	geförderten	Grundwassers	wird	gewährleistet,	dass	kein	
schadstoffbelastetes	Grundwasser	in	die	Pleiße	bzw.	den	Pleißemühlgraben	
eingeleitet	wird.	Eine	Beeinflussung	von	Luft,	Klima,	Landschaft,	Tieren	
oder	der	biologischen	Vielfalt	erfolgt	durch	die	Grundwasserentnahme	
nicht.	Negative	Auswirkungen	auf	Bauwerke	und	bautechnische	Infra-
struktur	sind	unwahrscheinlich.

Im	Ergebnis	der	Vorprüfung	war	festzustellen,	dass	durch	das	Vorhaben	
keine	nachteiligen	Umweltauswirkungen	zu	erwarten	sind	und	damit	
keine	UVP-Pflicht	besteht.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	gemäß	§	5	
Absatz 3 Satz 1 UVPG die vorgenannte Entscheidung der Stadt Leipzig 
nicht	selbstständig	anfechtbar	ist.	■

Leipzig, den 26.04.2023 
Stadt	Leipzig,	Amt	für	Umweltschutz

Das	Vorhaben	befindet	sich	im	Geltungsbereiches	des	Bebauungsplanes	
„Gewerbegebiet	Großzschocher“.	Das	Ortsbild	wird	nicht	beeinträchtigt.	
Die	Gießerei	unterliegt	auch	weiterhin	nicht	den	Anforderungen	der	Stör-
fall-Verordnung.	Gemäß	vorgelegter	Immissionsprognose	wird	durch	die	
geplante	Änderung	eine	deutliche	Reduzierung	der	Immissionswerte	an	den	
relevanten Immissionsorten im Beurteilungsgebiet erreicht. Belästigungen 
durch Staubniederschlag und Risiken für die menschliche Gesundheit 
durch Luftverunreinigungen sind mit Umsetzung des Vorhabens somit 
nicht	zu	erwarten.	Bei	Vergleich	der	künftigen	Geruchsemissionen	zum	
Ist-Zustand	wird	ersichtlich,	dass	mit	der	geplanten	Ableitung	der	Abluft	
aus den Betriebseinheiten Formkühler (E31) und Gusskühlstrecke (E22) 
über	den	neuen,	höheren	Schornstein	(E35)	und	der	Erhöhung	der	Emis-
sionsquelle	(E2)	sowie	mit	der	Begrenzung	der	Geruchsemissionsfrachten	
nach dem Stand der Technik (hier: Abluftreinigung mittels Aktivkohle) 
eine	deutliche	Reduzierung	der	Geruchsimmissionen	erreicht	wird.	Mit	
der	vorgelegten	schalltechnischen	Untersuchung	wird	nachgewiesen,	dass	
die Immissionspegel, hervorgerufen durch die geänderten Emittenten, als 
nicht	relevant	anzusehen	sind.	Durch	das	Vorhaben	wird	nicht	in	natürliche	
Gewässer	eingegriffen.	Es	resultieren	keine	Veränderungen	bezüglich	der	
Entwässerung	des	Niederschlagswassers	am	Standort.	Beim	Betrieb	der	
Anlage	fallen	keine	produktionsbedingten	Abwässer	an.	Naturschutzrecht-
liche	Belange	werden	durch	die	Änderung	nicht	berührt.	
Weitere Schutzgüter (Klima, kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter) sind 
nicht	betroffen	und	eine	Wechselwirkung	zwischen	den	vorgenannten	
Schutzgütern durch die Änderung ist nicht vorhanden.

Im	Ergebnis	der	Vorprüfung	war	 festzustellen,	dass	durch	das	Ände-
rungsvorhaben	 keine	 erheblich	 nachteiligen	Umweltauswirkungen	 zu	
erwarten	sind	und	damit	keine	Verpflichtung	zur	Durchführung	einer	
Umweltverträglichkeitsprüfung	besteht.

Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	gem.	§	5	Abs.	3	Satz	1	UVPG	die	vor-
genannte Entscheidung der Stadt Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist.

Leipzig, den 14.04.2023
Stadt	Leipzig,	Amt	für	Umweltschutz
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Zum Schuljahresbeginn 2023/24 beabsichtigt die Stadt Leipzig die 
Neueinrichtung	einer	Maßnahme	zur	Prävention	von	Schulabbruch	
und	Schulerfolgssicherung	gemäß	§13	SGB	VIII	 in	Verbindung	mit	
§26 Abs. 3 Satz 2 SächsSchulG zur Ergänzung der bestehenden Schul-
ersatzprojekte.

Die	Maßnahme	soll	an	einem	zentralen	Standort	im	Stadtgebiet	Leipzig	
umgesetzt und mobil an Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig 
tätig	werden.	Die	Maßnahme	soll	an	einen	anerkannten	Träger	der	
Jugendhilfe	mit	Erfahrungen	im	schulischen	Kontext	sowie	in	der	Be-
ratung und Begleitung von Schüler-/innen, Eltern und pädagogischen 
Fachkräften	vergeben	werden.		

Eine	 Beschreibung	 der	 Ausgangslage	 ist	 sowohl	 dem	 Leipziger 
Bildungsreport 2021 vom 02. März 2022 als auch den Handlungs-
empfehlungen der „Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung 
der	Stadt	Leipzig“	(Beschluss	des	Stadtrates	Nr.	VII-DS-01168-NF-01	
vom 22.07.2021)	 sowie	dem	 Integrierten	Stadtentwicklungskonzept	
„Leipzig	2030“(„INSEK“)	(Beschluss	des	Stadtrates	Nr.	VI-DS-04159-
NF-01 vom 31.05.2018) zu entnehmen und in der Interessenbekundung 
auszuführen. 

Ziele, Zielgruppen und Aufgaben  
Ziel ist es, bei drohendem, passivem oder aktivem Schulabsentismus 
bzw.	Schulverweigerung	Kinder	und	Jugendliche	und	deren	Sorge-
berechtigte	sowie	pädagogische	Fachkräfte	zu	unterstützen,	um	eine	
dauerhafte	Schulverweigerung	frühzeitig	zu	verhindern	bzw.	wieder	
eine	regelmäßige	Teilnahme	am	Unterricht	zu	erwirken	und	damit	
negative	Folgewirkungen	und	Ausgrenzungsprozesse	zu	vermeiden.	
Die	neu	einzurichtende	Maßnahme	richtet	sich	einerseits	an	schulpflich-
tige	Schüler-/innen	aller	Schulformen,	die	zeitweise	oder	über einen 
längeren Zeitraum	die	Schule	nicht	mehr	regelmäßig	besuchen	und	
deren Sorgeberechtigte. Andererseits richtet es sich an pädagogische 
Fachkräfte	in	Schule.	Die	Maßnahme	soll	niedrigschwellig,	vorrangig	
präventiv	ausgerichtet	sein,	an	der	individuellen	Biografie	der	Schüler-/
innen ansetzen, einen Beitrag zur Chancen- und Bildungsgerechtigkeit 
leisten	und	Schulentwicklungsprozesse	anstoßen.		
Im Konzept sind Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung zu The-
men	 wie	 Schulangst,	 Schulphobie	 und	 Schulabstinenz,	 psychische	
Gesundheit,	Resilienzförderung,	Gewalt	und	(Cyber-)mobbing	sowie	
veränderte	Wertesysteme	in	Familien	zu	berücksichtigen.	Die	Maß-
nahme soll sich inhaltlich-methodisch an Handlungsstrategien zur 
Lebensweltorientierung,	Entwicklung	und	Förderung	von	Ressourcen,	
Selbstwertstärkung	und	Partizipation	ausrichten.	

Finanzierung und Personal 
Für	die	Umsetzung	in	den	Monaten	August	bis	Dezember	2023	stehen	
maximal 113.773,66 Euro und für das Jahr 2024 maximal 214.736,85 Euro 
zur Verfügung. Für Personal stehen 120 Wochenstunden zur Verfügung.

Für	 die	 Realisierung	 der	 Maßnahme	 wird	 der	 Einsatz	 von	 Fach-
kräften (gemäß	§	72	SGB	VIII)	vorausgesetzt. Grundsätzlich müssen 

Mitarbeitende	 einen	 (sozial-)pädagogischen	 Abschluss	 bzw.	 einen	
Hochschulabschluss und mehrjährige Erfahrungen in pädagogischen 
Kontexten	sowie	entsprechende	Zusatzqualifikationen	und	ein	aktuelles	
erweitertes	polizeiliches	Führungszeugnis	nachweisen.	

Lage und räumliche Ausstattung
Die	Maßnahme	soll	an	einem	zentralen	Standort	im	Stadtgebiet	Leipzig	
umgesetzt und mobil an Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig 
tätig	werden.

Maßnahmelaufzeit 
Die	Maßnahme	läuft	vom	01.	August	2023	bis	31.	Dezember	2024.	Für	
die kommenden Haushaltsjahre 2025/2026 ist eine separate Antrags-
stellung	zum	1.	August	2024	notwendig.	

Antragstellung und Fristen
Der	Träger	bekundet	sein	Interesse	mit	dem	Einreichen	einer	Inter-
essensbekundung	im	Umfang	von	höchstens	10	Seiten	entsprechend	
der	Gliederungspunkte	der	Anlage	1:	Antrag	Zuwendung	incl.	An-
hänge	und	Anlage	6:	Raster:	Qualifizierter	Antrag	der	oben	genannten	
Fachförderrichtlinie.
Die	 Antragsunterlagen,	 Gliederungspunkte	 und	 Formulare	 stehen	
hier	zum	Download	bereit:	

Fachförderrichtlinie	Jugendhilfe	-	Stadt	Leipzig

bzw.	sind	diese	über	die	Mailadresse:	jugendfoerderung@leipzig.de	
abzufordern.
Grundlage	der	Förderung	ist	die	Fachförderrichtlinie	der	Stadt	Leipzig	
über	die	Förderung	von	Trägern	der	freien	Jugendhilfe	für	Leistungen	
der	Jugendarbeit	und	allgemeinen	Förderung	der	Erziehung	in	der	Fa-
milie	gemäß	§§	11	bis	14	und	16	SGB	VIII	(Leipziger	Amtsblatt	9/2019,	
S. 12 f.).	Die	Beschlussfassung	erfolgt	durch	den	Jugendhilfeausschuss	
nach Beratung der Findungskommission.

Die	Interessenbekundung	ist	bis	zum	02.06.2023 zu richten an: 
  Stadt Leipzig
  Amt für Jugend und Familie 
  Abteilung Jugendhilfe

Hausanschrift:	Perlickstraße	6,	04103	Leipzig	

(zur	Fristwahrung	 ist	der	Fristenbriefkasten	am	Neuen	Rathaus	zu	
nutzen)

Die	Umschläge	sind	mit	dem	Hinweis	„Unterlagen	Interessenbekun-
dungsverfahren	–	Nicht	öffnen“	zu	versehen.
Bitte senden Sie die Unterlagen ebenfalls per E-Mail an jugendfoer-
derung@leipzig.de 

Informationen	zur	Ausschreibung	erteilt	Frau	Klöter	unter	Tel.	0341	
123-1030.	■

Interessenbekundungsverfahren für die Durchführung 
einer Maßnahme zur Prävention von  

Schulabbruch und Sicherung von Schulerfolg (SSE)

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Lernen_vor_Ort/Publikationen/Bildungsmonitoring/Bildungsreport_Leipzig_2021.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Lernen_vor_Ort/Publikationen/Bildungsmonitoring/Bildungsreport_Leipzig_2021.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1008421&refresh=false
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1008421&refresh=false
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1008421&refresh=false
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/foerdermittelfinder/detailansicht-foerdermittelfinder/projekt/fachfoerderrichtlinie-jugendhilfe
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
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Das	Amt	für	Geoinformation	und	Bodenordnung	der	Stadt	Leipzig	
hat	Daten	des	Liegenschaftskatasters	 aufgrund	der	Gebäude-	bzw.	
Nutzungserfassung aus Luftbilderzeugnissen geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Holzhausen (5548): 388/2, 390/2, 395, 407, 408, 409/1, 
409/b, 420/1, 421/c, 422/3, 422/a, 423, 425, 438/a, 439/2, 439/3, 439/4, 
439/5, 439/6, 439/7, 439/9, 439/11, 439/13, 439/14, 439/a, 440/1, 440/2, 
440/4, 440/a, 440/c, 441/a, 442/c, 468/a, 468/b, 468/c, 473/1, 473/2, 
473/3, 473/a, 475/a, 475/b, 475/c, 480, 486, 487, 492/b, 493/1, 573/1, 
597/7, 598/1, 599, 849, 850/3, 851/a, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860

Art der Änderung
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirt-

schaftsart
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der 

Wirtschaftsart

Das	Amt	für	Geoinformation	und	Bodenordnung	der	Stadt	Leipzig	
hat	Daten	des	Liegenschaftskatasters	aufgrund	der	Berichtigung	des	
Liegenschaftskatasters	durch	die	untere	Vermessungsbehörde	geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Dösen (0407): 20/c, 27, 27/a, 28/h, 69, 84/a, 84/b, 84/c, 
84/l,	84/w,	84/x,	84/y,	84/z,	90,	90/d,	90/e,	90/f,	90/l,	90/m,	90/n,	
91, 91/i, 91/l, 91/m, 91/q, 92, 94/f, 94/g, 100, 101, 103, 206/1, 212, 214, 
215; Gemarkung Gohlis (0409):  363/14, 364/1, 364/10, 364/18, 364/19, 
364/21, 364/22, 364/23, 364/24, 364/25, 364/26, 364/f, 364/g, 364/m, 
364/p,	364/u,	364/w,	365/e,	365/f,	365/g,	365/h,	365/i,	365/k,	365/l,	
365/m, 365/n, 365/o, 365/p, 365/q, 365/r, 365/s, 365/t, 365/u, 365/v, 
365/w,	365/x,	365/y,	365/z,	1232,	1233,	1234,	1235,	1236,	1237,	1238,	
1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 
1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 
1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 
1276, 1277, 1278, 1279, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 
1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 
1326, 1327, 1328, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1341/a, 
1342, 1347, 1348, 1349, 1355, 1357/1, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363/3, 
1364/4, 1364/6, 1364/8, 1364/11, 1364/18, 1364/a, 1364/b, 1403/2, 
1404, 1406, 1407, 1408, 1415, 1419, 1422/1, 1423/1, 1423/2, 1438, 1439, 
1440, 1450, 1463, 1464/4, 1658, 1662, 1663, 1664/2, 1666/3, 1667, 1669, 
1671, 1672; Gemarkung Großzschocher (0410): 599/1, 600/3, 600/4, 
600/5, 600/6, 604, 605/1, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 608/2, 608/3, 
611/n, 611/12, 613/1, 613/2, 613/5, 614/2, 625, 630/6, 870/3, 621/14, 
619/3; Gemarkung Knautkleeberg (0414): 117/15, 117/18, 119/2, 
119/3, 119/b, 119/c, 119/d, 119/e, 119/r, 372/17, 441, 453, 463, 465, 
466, 467, 532, 533, 538, 646;  Gemarkung Schleußig (0431): 1/23, 50, 
306/3, 321, 322/2, 357, 388, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409/14, 410, 411, 418, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 433, 
437, 438, 439, 440, 457, 458, 463/a, 465/a, 470, 471, 472, 474/1, 474/2, 
476, 473, 468, 465

Art der Änderung
• Berichtigung eines Zeichenfehlers
• Berichtigung der Flächenangabe
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirt-

schaftsart
• Veränderung der tatsächlichen Nutzung ohne Änderung der 

Wirtschaftsart
• Korrektur	eines	Darstellungsfehlers

Die	Unterlagen	liegen	ab dem 15.05.2023 bis zum 14.06.2023 bei der 
Stadt Leipzig im Amt für Geoinformation und Bodenordnung, 
Burgplatz 1, 04109 Leipzig, Stadthaus Zi. 427, Montag bis Freitag 
9.00 Uhr - 12.00 Uhr und Montag bis Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr, 
ausschließlich	nach	telefonischer	oder	postalischer	Terminvereinbarung	
zur Einsichtnahme bereit. Terminvereinbarungen sind unter Tel. 123 
5057	/	5039	bzw.	unter	der	Postanschrift	(Stadt	Leipzig,	Amt	für	Geo-
information	und	Bodenordnung,	04092	Leipzig)	möglich.	Zugehörige	
Unterlagen	können	auch	unter	www.leipzig.de	eingesehen	werden.
Nach	§	14	Abs.	7	Satz	5	SächsVermKatG	gilt	die	Änderung	der	Daten	
des Liegenschaftskatasters sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungs-
frist als bekannt gegeben.
Für	Fragen	stehen	die	Mitarbeiter	der	Geschäftsstelle	während	der	
Öffnungszeiten zur Verfügung. In der Geschäftsstelle besteht auch 
die	Möglichkeit,	weitere	Unterlagen	zu	den	Änderungen	einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die	 Berichtigung	 eines	 Zeichenfehlers	 stellt	 einen	 Verwaltungsakt	
dar, gegen den innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch	eingelegt	werden	kann.	Der	Widerspruch	ist	schriftlich	oder	
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift in 04109 Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für Geoinformation 
und Bodenordnung, Burgplatz 1, 04109 Leipzig) oder beim Landes-
amt	für	Geobasisinformation	Sachsen,	Olbrichtplatz	3,	01099	Dresden,	
zu	 erheben.	 Der	Widerspruch	 kann	 bei	 der	 Stadt	 Leipzig	 auch	 in	
elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Verwaltungsverfahrensgesetz	
(VwVfG)	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	Möglichkeiten	zur	
Verfügung:	1.	Der	Widerspruch	kann	unter	geoinformation@leipzig.de 
durch	E-Mail	oder	über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	
– Amt für Geoinformation und Bodenordnung – Liegenschaftskataster 
jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	Abs.	2	S.	2,	
3	VwVfG	erhoben	werden.	2.	Der	Widerspruch	kann	auch	unter	info@
leipzig.de-mail.de	durch	De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	
sicherer	Anmeldung	gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.
 
Allen	Betroffenen	wird	die	Änderung	der	Daten	des	Liegenschafts-
katasters	 durch	 Offenlegung	 bekannt	 gemacht.	 Die	 Ermächtigung	
zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 7 Sächs-
VermKatG1..	■
1	Gesetz	über	das	 amtliche	Vermessungswesen	und	das	Liegenschaftskataster	 im	
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz – SächsVermKatG) 
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Ver-
ordnung	 vom	 12.04.2021	 (SächsGVBl.	 S.	 517)	 geändert	worden	 ist,	 in	 der	 jeweils	
geltenden Fassung.

Offenlegung der Änderung von Daten des  
Liegenschaftskatasters gemäß § 14 Abs. 7 Sächsisches 

Vermessungs- und Katastergesetz
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Der	Stadtrat	hat	in	seiner	Ratsversammlung	am	20.04.2023	den	Jahres-
abschluss	für	das	Wirtschaftsjahr	2021	festgestellt.	Gemäß	§	34	(2)	der	
Sächsischen	Eigenbetriebsverordnung	wird	das	 Jahresergebnis	wie	
folgt bekannt gegeben:

1.	Der	Jahresabschluss	zum	31.12.2021	in	der	Fassung	vom	07.04.2022	
wird	festgestellt:

            Stand 31.12.2021
Bilanzsumme       6.112.912,04 Euro
davon entfallen:
Aktiva     
	 	 Anlagevermögen	 	 	 		2.023.667,42	Euro
	 	 Umlaufvermögen	 	 	 		4.087.831,55	Euro
  Rechnungsabgrenzungsposten           1.413,07 Euro
Passiva
Eigenkapital 
 - Stammkapital        205.000,00 Euro
 - Kapitalrücklage        877.937,96 Euro
	 -	 Gewinnrücklage	 	 	 					173.148,86	Euro
	 -	 Gewinn-/Verlustvortrag	Vorjahre	 		1.022.822,48	Euro
	 -	 Gewinn	/	Verlust	 	 	 					395.248,27	Euro
 Sonderposten für
	 Investitionszuwendungen	 	 		1.659.368,00	Euro
 Rückstellungen         717.235,67 Euro
 Verbindlichkeiten        815.884,39 Euro
 Rechnungsabgrenzungsposten       246.266,41 Euro
Summe der Erträge    15.860.791,92 Euro
Summe	der	Aufwendungen		 	 15.465.543,65	Euro	
Jahresüberschuss          395.248,27 Euro

2.	In	Höhe	des	Jahresüberschusses	in	Höhe	von	395.248,27	EUR	erfolgt	
eine	Mittelweiterleitung	nach	§	58	Abgabenordnung	an	den	städtischen	
Haushalt zur zeitnahen (im Sinne des § 55 Abs. 1 Nr. 5 Abgabenord-
nung)	und	ausschließlichen	Verwendung	für	steuerbegünstigte	Zwe-
cke	im	Sinne	der	§§	52	bis	54	Abgabenordnung.	Diese	Mittel	werden	
ausschließlich	zur	Instandsetzung/Sanierung	eines	Objektes	für	die	
Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen	verwendet.	Die	Stadt	Leipzig	
wird	diese	Verwendung	dokumentieren	und	dem	Eigenbetrieb	eine	
Bestätigung	über	die	zeitnahe	und	ausschließliche	Verwendung	für	
steuerbegünstigte	Zwecke	erteilen.

3.	 Der	 Betriebsleitung	 wird	 für	 das	 Wirtschaftsjahr	 01.01.2021	 bis	
31.12.2021 Entlastung erteilt.

Von der Bansbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft	wurde	dem	Jahresabschluss	zum	31.12.2021	und	dem	
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 des Verbundes Kommunaler 
Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ), Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, der 
folgende unter dem 07. April 2022 unterzeichnete uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Eigenbetrieb 
der Stadt Leipzig, Leipzig

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Verbund Kommunaler Kinder- und 
Jugendhilfe Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, - bestehend aus der 
Bilanz	zum	31.	Dezember	2021	und	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung	
für	das	Wirtschaftsjahr	vom	1.	Januar	2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	
sowie	dem	Anhang,	einschließlich	der	Darstellung	der	Bilanzierungs-	
und	Bewertungsmethoden	-	geprüft.	Darüber	hinaus	haben	wir	den	
Lagebericht des Verbundes Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	geprüft.

Nach	unserer	Beurteilung	aufgrund	der	bei	der	Prüfung	gewonnenen	
Erkenntnisse

•	 entspricht	 der	 beigefügte	 Jahresabschluss	 in	 allen	 wesentlichen	
Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Frei-
staates	 Sachsen	 i.	V.	m.	den	 einschlägigen	deutschen,	 für	 große	
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger	Buchführung	ein	den	 tatsächlichen	Verhältnissen	
entsprechendes	Bild	der	Vermögens-	und	Finanzlage	des	Eigen-
betriebs	zum	31.	Dezember	2021	sowie	seiner	Ertragslage	für	das	
Wirtschaftsjahr	vom	1.	Januar	2021	bis	zum	31.Dezember	2021	und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild	von	der	Lage	des	Eigenbetriebs.	In	allen	wesentlichen	Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Frei-
staates Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung	zutreffend	dar.

Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prüfung	
zu	keinen	Einwendungen	gegen	die	Ordnungsmäßigkeit	des	Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO 
unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	fest-
gestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Abschlussprüfung	
durchgeführt.	Unsere	Verantwortung	nach	diesen	Vorschriften	und	
Grundsätzen	ist	im	Abschnitt	„Verantwortung	des	Abschlussprüfers	
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks	weitergehend	beschrieben.	Wir	sind	von	dem	
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere	sonstigen	deutschen	Berufspflichten	in	Übereinstimmung	mit	
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns	erlangten	Prüfungsnachweise	ausreichend	und	geeignet	sind,	um	
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses sowie 
des Stadtrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die	gesetzlichen	Vertreter	sind	verantwortlich	für	die	Aufstellung	des	
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des	Freistaates	Sachsen	i.	V.	m.	den	einschlägigen	deutschen,	für	große	
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen	wesentlichen	Belangen	entspricht,	und	dafür,	dass	der	Jahresab-
schluss	unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	des	Eigenbetriebs	vermittelt.	
Ferner	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	für	die	internen	
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger	Buchführung	als	notwendig	bestimmt	haben,	um	
die	Aufstellung	eines	Jahresabschlusses	zu	ermöglichen,	der	frei	von	
wesentlichen	-	beabsichtigten	oder	unbeabsichtigten	-	falschen	Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung	und	Vermögensschädigungen)	oder	Irrtümern	ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter 
dafür	verantwortlich,	die	Fähigkeit	des	Eigenbetriebs	zur	Fortführung	
der	 Unternehmenstätigkeit	 zu	 beurteilen.	 Des	 Weiteren	 haben	 sie	
die	Verantwortung,	 Sachverhalte	 im	Zusammenhang	mit	der	Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber	hinaus	sind	sie	dafür	verantwortlich,	auf	der	Grundlage	des	
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Feststellung des Jahresabschlusses 2021  
des Eigenbetriebes Verbund  

Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Leipzig
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Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	für	die	Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage	des	Eigenbetriebs	vermittelt	sowie	in	allen	wesentlichen	Belangen	
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen 
und	Risiken	der	zukünftigen	Entwicklung	zutreffend	darstellt.	Ferner	
sind	die	gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	für	die	Vorkehrungen	
und	Maßnahmen	(Systeme),	die	sie	als	notwendig	erachtet	haben,	um	
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden	Vorschriften	der	Eigenbetriebsverordnung	des	Freistaates	
Sachsen	zu	ermöglichen,	und	um	ausreichende	geeignete	Nachweise	
für	die	Aussagen	im	Lagebericht	erbringen	zu	können.	

Der	Betriebsausschuss	und	der	Stadtrat	sind	verantwortlich	für	die	
Überwachung	des	Rechnungslegungsprozesses	des	Eigenbetriebs	zur	
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der	Jahresabschluss	als	Ganzes	frei	von	wesentlichen	-	beabsichtigten	
oder	unbeabsichtigten	-falschen	Darstellungen	ist,	und	ob	der	Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt	sowie	in	allen	wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	
sowie	mit	den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung	zutreffend	darstellt,	sowie	einen	Bestätigungsvermerk	
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende	Sicherheit	ist	ein	hohes	Maß	an	Sicherheit,	aber	keine	
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 
32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer	(IDW)	festgestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung	durchgeführte	 Prüfung	 eine	wesentliche	 falsche	
Darstellung	 stets	 aufdeckt.	 Falsche	Darstellungen	können	 aus	Ver-
stößen	oder	Unrichtigkeiten	 resultieren	und	werden	als	wesentlich	
angesehen,	wenn	vernünftigerweise	erwartet	werden	könnte,	dass	sie	
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und	Lageberichts	getroffenen	wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	
Adressaten	beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren	 und	 beurteilen	wir	 die	 Risiken	wesentlicher	 -	 be-
absichtigter	 oder	 unbeabsichtigter	 -	 falscher	 Darstellungen	 im	
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen	als	Reaktion	auf	diese	Risiken	durch	sowie	erlangen	
Prüfungsnachweise,	 die	 ausreichend	 und	 geeignet	 sind,	 um	 als	
Grundlage	für	unsere	Prüfungsurteile	zu	dienen.	Das	Risiko,	dass	
wesentliche	falsche	Darstellungen	nicht	aufgedeckt	werden,	ist	bei	
Verstößen	höher	als	bei	Unrichtigkeiten,	da	Verstöße	betrügerisches	
Zusammenwirken,	Fälschungen,	beabsichtigte	Unvollständigkeiten,	
irreführende	 Darstellungen	 bzw.	 das	 Außerkraftsetzen	 interner	
Kontrollen	beinhalten	können.

•	 gewinnen	wir	ein	Verständnis	von	dem	für	die	Prüfung	des	Jah-
resabschlusses	 relevanten	 internen	 Kontrollsystem	 und	 den	 für	
die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrungen	und	Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil	zur	Wirksamkeit	dieser	Systeme	des	Eigenbetriebs	
abzugeben.

•	 beurteilen	 wir	 die	 Angemessenheit	 der	 von	 den	 gesetzlichen	
Vertretern	 angewandten	Rechnungslegungsmethoden	 sowie	die	
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen	wir	Schlussfolgerungen	über	die	Angemessenheit	des	von	
den	gesetzlichen	Vertretern	angewandten	Rechnungslegungsgrund-
satzes	der	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	sowie,	auf	der	
Grundlage	der	erlangten	Prüfungsnachweise,	ob	eine	wesentliche	
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten	besteht,	die	bedeutsame	Zweifel	an	der	Fähigkeit	des	Eigen-
betriebs	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwerfen	
können.	Falls	wir	zu	dem	Schluss	kommen,	dass	eine	wesentliche	
Unsicherheit	 besteht,	 sind	wir	 verpflichtet,	 im	 Bestätigungsver-
merk	auf	die	dazugehörigen	Angaben	im	Jahresabschluss	und	im	
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen	sind,	unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum	Datum	unseres	Bestätigungsvermerks	erlangten	Prüfungsnach-
weise.	Zukünftige	Ereignisse	oder	Gegebenheiten	können	jedoch	
dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

•	 beurteilen	wir	die	Gesamtdarstellung,	den	Aufbau	und	den	Inhalt	
des	 Jahresabschlusses	 einschließlich	 der	 Angaben	 sowie	 ob	 der	
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	
tatsächlichen	Verhältnissen	entsprechendes	Bild	der	Vermögens-,	
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

•	 beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

•	 führen	wir	Prüfungshandlungen	zu	den	von	den	gesetzlichen	Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch.	 Auf	 Basis	 ausreichender	 geeigneter	 Prüfungsnachweise	
vollziehen	wir	 dabei	 insbesondere	 die	 den	 zukunftsorientierten	
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben	sowie	zu	den	zugrunde	liegenden	Annahmen	geben	wir	
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	An-
gaben	abweichen.	

Wir	erörtern	mit	den	für	die	Überwachung	Verantwortlichen	unter	
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie	 bedeutsame	 Prüfungsfeststellungen,	 einschließlich	 etwaiger	
Mängel	im	internen	Kontrollsystem,	die	wir	während	unserer	Prüfung	
feststellen.“

Den	vorstehenden	Bericht	über	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	des	
Verbundes Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Leipzig, 
Leipzig,	für	das	Wirtschaftsjahr	1.	Januar	2021	bis	zum	31.	Dezember	
2021	und	den	Lagebericht	für	das	Wirtschaftsjahr	2021	erstatten	wir	
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 
Grundsätzen	 ordnungsgemäßer	 Erstellung	 von	 Prüfungsberichten	
(IDW	PS	450	n.	F.).

Hinweis zur öffentlichen Auslegung: Der Jahresabschluss 2021 und 
der Lagebericht 2021 liegen vom 15.05.2023 bis zum 25.05.2022, in der 
Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr, in der Geschäftsstelle des Eigenbetrie-
bes Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe, Sommerfelder 
Straße 71, in 04316 Leipzig, öffentlich aus. ■
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Der	Stadtrat	hat	in	seiner	Ratsversammlung	am	20.04.2023	den	Jahres-
abschluss des Wirtschaftsjahres 01.01.2021 bis 31.12.2021 festgestellt. 
Gemäß	 §	 19	 des	 Sächsischen	 Eigenbetriebsgesetzes	 bzw.	 §	 34	 der	
Sächsischen	Eigenbetriebsverordnung	wird	das	 Jahresergebnis	wie	
folgt bekannt gegeben:
1.	Der	Jahresabschluss	zum	31.12.2021	in	der	Fassung	vom	29.04.2022	
(Anlage	2)	wird	festgestellt.
2.	Der	Jahresüberschuss	in	Höhe	von	EUR	413.828,24	wird	nach	Ver-
rechnung mit dem bestehenden Verlustvortrag aus dem Wirtschaftsjahr 
2020	(EUR	83.413,35)	in	Höhe	von	EUR	330.414,89	auf	neue	Rechnung	
vorgetragen.
3.	 Der	 Betriebsleitung	 wird	 für	 das	 Wirtschaftsjahr	 01.01.2021	 bis	
31.12.2021 Entlastung erteilt.

Anlage 2 zu Beschlusspunkt 1.    31.12.2021
Bilanzsumme in €   42.569.465,94
davon entfallen

Aktiva   Passiva 
Anlagevermögen	 35.228.233,32	 Eigenkapital	 511.290,00
Umlaufvermögen		 6.845.568,07	 Kapitalrücklage	 4.479.237,45
Kassenbestand	 490.064,78	 Gewinnrücklage	 688.225,01
Rechnungs-
abgrenzungsposten	 5.599,77	 Gewinn/Verlustvortrag	-83.413,35
     Jahresfehlbetrag/
     -überschuss 413.828,24
     Sonderposten für 
     Investitions- 
     zuschüsse 20.529.354,59
     Rückstellungen 1.456.840,00
     Verbindlichkeiten 14.559.548,20
     Rechnungs- 
     abgrenzungsposten 14.555,80

Summe 
der Erträge 37.597.612,81
Summe der 
Aufwendungen	 37.183.784,57
Jahresfehlbetrag 413.828,24

Der	Jahresabschluss	des	Städtischen	Eigenbetriebes	Behindertenhilfe	
wurde	geprüft	von	der	BDO	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,	Leipzig.	
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks: „Wir haben zu dem Jahresab-
schluss und dem Lagebericht des Städtischer Eigenbetrieb Behinderten-
hilfe, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember	2021	in	den	diesem	Bericht	als	Anlage	I	(Jahresabschluss)	und	
Anlage II (Lagebericht) beigefügten Fassungen aufschiebend bedingt 
den am 29. April 2022 in Leipzig unterzeichneten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk	wie	folgt	erteilt:	

Unter der Bedingung, dass der Jahresabschluss des Städtischer Eigen-
betrieb Behindertenhilfe, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	in	der	Fassung	festgestellt	wird,	die	
diesem	Jahresabschluss	zugrunde	gelegt	worden	ist,	erteilen	wir	den	
nachstehenden Bestätigungsvermerk: 

BESTÄTIGUNGSVERMERK	DES	UNABHÄNGIGEN	ABSCHLUSS-
PRÜFERS An den Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig 

PRÜFUNGSURTEILE 

Wir haben den Jahresabschluss des Städtischer Eigenbetrieb Behin-
dertenhilfe,	Leipzig,	 -	bestehend	aus	der	Bilanz	zum	31.	Dezember	
2021	und	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung	für	das	Wirtschaftsjahr	
vom	1.	Januar	2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	sowie	dem	Anhang,	

einschließlich	der	Darstellung	der	Bilanzierungs-	und	Bewertungs-
methoden	—	 geprüft.	 Darüber	 hinaus	 haben	 wir	 den	 Lagebericht	
des Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe für das Wirtschaftsjahr 
vom	1.	Januar	2021	bis	zum	31.	Dezember	2021	geprüft.	Nach	unserer	
Beurteilung	aufgrund	der	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnisse	
•		 entspricht	der	beigefügte	Jahresabschluss	in	allen	wesentlichen	Be-

langen den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO i. V. m. 
den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	tat-
sächlichen	Verhältnissen	entsprechendes	Bild	der	Vermögens-	und	
Finanzlage	des	Eigenbetriebs	zum	31.	Dezember	2021	sowie	seiner	
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember	2021	und	

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild	von	der	Lage	des	Eigenbetriebs.	In	allen	wesentlichen	Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO 
und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	Entwicklung	
zutreffend	dar.	Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	1	HGB	i.	V.	m.	§	33	Abs.	
1	SächsEigBVO	erklären	wir,	dass	unsere	Prüfung	zu	keinen	Ein-
wendungen	gegen	die	Ordnungsmäßigkeit	des	Jahresabschlusses	
und des Lageberichts geführt hat. 

GRUNDLAGE	FÜR	DIE	PRÜFUNGSURTEILE	

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 32 Abs. 2 SächsEigBVO 
unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	fest-
gestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Abschlussprüfung	
durchgeführt.	Unsere	Verantwortung	nach	diesen	Vorschriften	und	
Grundsätzen	 ist	 im	 Abschnitt	 „VERANTWORTUNG	 DES	 AB-
SCHLUSSPRÜFERS	FÜR	DIE	PRÜFUNG	DES	JAHRESABSCHLUSSES	
UND	DES	LAGEBERICHTS“	unseres	Bestätigungsvermerks	weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten	in	Übereinstimmung	mit	diesen	Anforderungen	erfüllt.	
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise	ausreichend	und	geeignet	sind,	um	als	Grundlage	für	unsere	
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG	DER	GESETZLICHEN	VERTRETER	UND	DES	
BETRIEBSAUSSCHUSSES	FÜR	DEN	JAHRESABSCHLUSS	UND	DEN	
LAGEBERICHT 

Die	 gesetzlichen	 Vertreter	 sind	 verantwortlich	 für	 die	 Aufstellung	
des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 
SächsEigBVO	in	allen	wesentlichen	Belangen	entspricht,	und	dafür,	
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Verhältnissen	
entsprechendes	 Bild	 der	Vermögens-,	 Finanz-	 und	 Ertragslage	 des	
Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich	für	die	internen	Kontrollen,	die	sie	in	Übereinstimmung	
mit	den	deutschen	Grundsätzen	ordnungsmäßiger	Buchführung	als	
notwendig	bestimmt	haben,	um	die	Aufstellung	eines	Jahresabschlusses	
zu	ermöglichen,	der	frei	von	wesentlichen	—	beabsichtigten	oder	un-
beabsichtigten	—	falschen	Darstellungen	ist.	Bei	der	Aufstellung	des	
Jahresabschlusses	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	dafür	verantwortlich,	
die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit	zu	beurteilen.	Des	Weiteren	haben	sie	die	Verantwortung,	
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit,	sofern	einschlägig,	anzugeben.	Darüber	hinaus	sind	sie	
dafür	verantwortlich,	auf	der	Grundlage	des	Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

Feststellung des Jahresabschlusses für  
das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 31.12.2021  

für den Städtischen Eigenbetrieb  
Behindertenhilfe Leipzig
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dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	für	die	Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage	des	Eigenbetriebs	vermittelt	sowie	in	allen	wesentlichen	Belangen	
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 31 
Abs. 1 Satz 2 SächsEigBVO entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen	Entwicklung	zutreffend	darstellt.	Ferner	sind	die	gesetz-
lichen	Vertreter	verantwortlich	für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	
(Systeme),	die	sie	als	notwendig	erachtet	haben,	um	die	Aufstellung	
eines	Lageberichts	in	Übereinstimmung	mit	den	anzuwendenden	Vor-
schriften	des	§	31	Abs.	1	Satz	2	SächsEigBVO	zu	ermöglichen,	und	um	
ausreichende	geeignete	Nachweise	für	die	Aussagen	im	Lagebericht	
erbringen	zu	können.	Der	Betriebsausschuss	ist	verantwortlich	für	die	
Überwachung	des	Rechnungslegungsprozesses	des	Eigenbetriebs	zur	
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

VERANTWORTUNG	DES	ABSCHLUSSPRÜFERS	FÜR	DIE	PRÜFUNG	
DES	JAHRESABSCHLUSSES	UND	DES	LAGEBERICHTS	

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob	der	Jahresabschluss	als	Ganzes	frei	von	wesentlichen	—	beabsich-
tigten	oder	unbeabsichtigten	—	 falschen	Darstellungen	 ist,	 und	ob	
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs	 vermittelt	 sowie	 in	 allen	wesentlichen	 Belangen	mit	
dem	Jahresabschluss	sowie	mit	den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Er-
kenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 2 
SächsEigBVO entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung	zutreffend	darstellt,	sowie	einen	Bestätigungsvermerk	
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht	beinhaltet.	Hinreichende	Sicherheit	ist	ein	hohes	Maß	an	
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB i. V. m. § 32 Abs. 2 SächsEigBVO unter Beachtung der 
vom	 Institut	 der	Wirtschaftsprüfer	 (IDW)	 festgestellten	 deutschen	
Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	 durchgeführte	
Prüfung	eine	wesentliche	falsche	Darstellung	stets	aufdeckt.	Falsche	
Darstellungen	können	aus	Verstößen	oder	Unrichtigkeiten	resultieren	
und	werden	als	wesentlich	angesehen,	wenn	vernünftigerweise	erwartet	
werden	könnte,	dass	sie	einzeln	oder	insgesamt	die	auf	der	Grundlage	
dieses	Jahresabschlusses	und	Lageberichts	getroffenen	wirtschaftlichen	
Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.	Während	der	Prüfung	
üben	wir	pflichtgemäßes	Ermessen	aus	und	bewahren	eine	kritische	
Grundhaltung.	Darüber	hinaus	
•		 identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	—	be-

absichtigter	 oder	 unbeabsichtigter	—	 falscher	 Darstellungen	 im	
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen	als	Reaktion	auf	diese	Risiken	durch	sowie	erlangen	
Prüfungsnachweise,	 die	 ausreichend	 und	 geeignet	 sind,	 um	 als	
Grundlage	für	unsere	Prüfungsurteile	zu	dienen.	Das	Risiko,	dass	
wesentliche	falsche	Darstellungen	nicht	aufgedeckt	werden,	ist	bei	
Verstößen	höher	als	bei	Unrichtigkeiten,	da	Verstöße	betrügerisches	
Zusammenwirken,	Fälschungen,	beabsichtigte	Unvollständigkeiten,	
irreführende	 Darstellungen	 bzw.	 das	 Außerkraftsetzen	 interner	
Kontrollen	beinhalten	können.	

•		 gewinnen	wir	ein	Verständnis	von	dem	für	die	Prüfung	des	Jah-
resabschlusses	 relevanten	 internen	 Kontrollsystem	 und	 den	 für	
die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrungen	und	Maß-

nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil	zur	Wirksamkeit	dieser	Systeme	des	Eigenbetriebs	
abzugeben. 

•		 beurteilen	 wir	 die	 Angemessenheit	 der	 von	 den	 gesetzlichen	
Vertretern	 angewandten	Rechnungslegungsmethoden	 sowie	die	
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

•		 ziehen	wir	Schlussfolgerungen	über	die	Angemessenheit	des	von	
den	gesetzlichen	Vertretern	angewandten	Rechnungslegungsgrund-
satzes	der	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	sowie,	auf	der	
Grundlage	der	erlangten	Prüfungsnachweise,	ob	eine	wesentliche	
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten	besteht,	die	bedeutsame	Zweifel	an	der	Fähigkeit	des	Eigen-
betriebs	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwerfen	
können.	Falls	wir	zu	dem	Schluss	kommen,	dass	eine	wesentliche	
Unsicherheit	 besteht,	 sind	wir	 verpflichtet,	 im	 Bestätigungsver-
merk	auf	die	dazugehörigen	Angaben	im	Jahresabschluss	und	im	
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen	sind,	unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum	Datum	unseres	Bestätigungsvermerks	erlangten	Prüfungsnach-
weise.	Zukünftige	Ereignisse	oder	Gegebenheiten	können	jedoch	
dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

•		 beurteilen	wir	die	Gesamtdarstellung,	den	Aufbau	und	den	Inhalt	
des	 Jahresabschlusses	 einschließlich	 der	 Angaben	 sowie	 ob	 der	
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	
tatsächlichen	Verhältnissen	entsprechendes	Bild	der	Vermögens-,	
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

•		 beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

•		 führen	wir	Prüfungshandlungen	zu	den	von	den	gesetzlichen	Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch.	 Auf	 Basis	 ausreichender	 geeigneter	 Prüfungsnachweise	
vollziehen	wir	 dabei	 insbesondere	 die	 den	 zukunftsorientierten	
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben	 sowie	 zu	 den	 zugrunde	 liegenden	 Annahmen	 geben	
wir	 nicht	 ab.	 Es	 besteht	 ein	 erhebliches	unvermeidbares	Risiko,	
dass	künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	
Angaben	abweichen.	Wir	erörtern	mit	den	für	die	Überwachung	
Verantwortlichen	unter	anderem	den	geplanten	Umfang	und	die	
Zeitplanung	der	Prüfung	sowie	bedeutsame	Prüfungsfeststellungen,	
einschließlich	etwaiger	Mängel	im	internen	Kontrollsystem,	die	wir	
während	unserer	Prüfung	feststellen.“

Öffentliche Auslegung: Der Jahresabschluss 2021 liegt in der Zeit 
vom 15.05.2023 bis 26.06.2023, von 09:00 bis 15:00 Uhr in der Ge-
schäftsstelle des Eigenbetriebes, Riebeckstraße 63 Haus 1, 04317 
Leipzig öffentlich aus. ■
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Der	 Stadtrat	 hat	 in	 seiner	 Ratsversammlung	 am	 20.04.2023	 (Fort-
setzung) den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 
bis	31.12.2021	festgestellt.	Gemäß	§	34	(2)	der	Sächsischen	Eigenbe-
triebsverordnung	vom	22.09.2018	wird	das	Jahresergebnis	wie	folgt	
bekannt gegeben:
Der	Jahresabschluss	für	das	Wirtschaftsjahr	01.01.2021	bis	31.12.2021	
wird	festgestellt	mit	einer	Bilanzsumme	von	38.858.732,21	Euro,	davon	
entfallen (in €):

Aktiva
Anlagevermögen	 26.178.585,14
Umlaufvermögen	 12.622.201,83
Rechnungsabgrenzungsposten 57.945,24

Passiva
Eigenkapital 21.017.121,79
Rücklagen 18.005.728,83
Gewinn/Verlustvortrag	Vorjahre	 -	521.695,98
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3.533.088,94

Sonderposten für bezuschusste
Investitionsgüter	des	Anlagevermögens	 7.832.685,09

Rückstellungen 2.583.016,85
Verbindlichkeiten 6.268.590,68
Rechnungsabgrenzungsposten 1.157.317,80

Summe der Erträge: 42.930.176,75
Summe	der	Aufwendungen:	 39.397.087,81

Jahresüberschuss 3.533.088,94

1. Der	Jahresabschluss	zum	31.12.2021	in	der	Fassung	vom	30.03.2022	
(Anlage	2)	wird	festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 3.533.088,94 und wird in Höhe 
von € 521.695,98 zum Ausgleich des Teilverlustvortrages aus dem 
Wirtschaftsjahr 2020 verwendet. In Höhe von EUR 700.000,00 wird der 
Jahresüberschuss in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Inve-
stitionen / Instandhaltung eingestellt. Der restliche Jahresüberschuss 
in Höhe von € 2.311.392,96 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Die	zweckgebundene	Gewinnrücklage	wird	in	den	Folgejahren	in	
Höhe	der	getätigten	Investitionen/Instandhaltungen	zum	Zeitpunkt	
der	Investitions-/Instandhaltungsmaßnahme	aufgelöst	und	in	die	
allgemeine	Gewinnrücklage	umgebucht.	

4. Der	Gewandhausleitung	wird	für	das	Wirtschaftsjahr	01.01.2021	
bis 31.12.2021 Entlastung erteilt.

5. Der	 Stadtrat	 nimmt	 zur	 Kenntnis,	 dass	 die	 dem	 Eigenbetrieb	
Gewandhaus	 zu	 Leipzig	 für	 das	 Geschäftsjahr	 2021	 seitens	 der	
Stadt	 gewährte	 außerplanmäßige	Zuweisung	 in	Höhe	von	EUR	
2.806.000,00 zum Ausgleich pandemiebedingter Schäden im Wirt-
schaftsjahr	2021	in	voller	Höhe	in	Anspruch	genommen	wurde.	Der	
entsprechende	Nachweis	wurde	im	Jahresabschluss	2021	erbracht.	
Ein Rückforderungsanspruch der Stadt Leipzig gegenüber dem 
Eigenbetrieb besteht nicht.

Der	 Jahresabschluss	 2021	 wurde	 von	 der	 KPMG	 AG	Wirtschafts-	 
prüfungsgesellschaft geprüft.

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSS-  
PRÜFERS 
An	den	Eigenbetrieb	„Gewandhaus	zu	Leipzig“,	Leipzig

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes

Prüfungsurteile 
Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 des	 Eigenbetriebes	 „Gewandhaus	
zu	 Leipzig“,	 Leipzig,	 –	 bestehend	 aus	 der	 Bilanz	 zum	 31.	Dezem-
ber	 2021	 und	 der	 Gewinn-	 und	 Verlustrechnung	 für	 das	 Wirt-
schaftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2021	 sowie	 dem	
Anhang,	 einschließlich	 der	 Darstellung	 der	 Bilanzierungs-	 und	
Bewertungsmethoden	 –	 geprüft.	 Darüber	 hinaus	 haben	 wir	 den	
Lagebericht	 des	 Eigenbetriebes	 „Gewandhaus	 zu	 Leipzig“	 für	 das	
Wirtschaftsjahr	vom	1.	 Januar	bis	zum	31.	Dezember	2021	geprüft. 

Nach	unserer	Beurteilung	aufgrund	der	bei	der	Prüfung	gewonnenen	
Erkenntnisse
-	 entspricht	 der	 beigefügte	 Jahresabschluss	 in	 allen	 wesentlichen	

Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Kommunale 
Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsver-
ordnung – SächsEigBVO) und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Buchführung	 ein	 den	
tatsächlichen	Verhältnissen	entsprechendes	Bild	der	Vermögens-	
und	Finanzlage	des	Eigenbetriebes	zum	31.	Dezember	2021	sowie	
seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31.	Dezember	2021	und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von	der	Lage	des	Eigenbetriebes.	In	allen	wesentlichen	Belangen	steht	
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
Kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigen-
betriebsverordnung – SächsEigBVO) und stellt die Chancen und 
Risiken	der	zukünftigen	Entwicklung	zutreffend	dar.

Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prüfung	
zu	keinen	Einwendungen	gegen	die	Ordnungsmäßigkeit	des	Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 Abs. 2 SächsEigBVO 
unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	fest-
gestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Abschlussprüfung	
durchgeführt.	Unsere	Verantwortung	nach	diesen	Vorschriften	und	
Grundsätzen	ist	im	Abschnitt	„Verantwortung	des	Abschlussprüfers	
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks	weitergehend	beschrieben.	Wir	sind	von	dem	
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere	sonstigen	deutschen	Berufspflichten	in	Übereinstimmung	mit	
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns	erlangten	Prüfungsnachweise	ausreichend	und	geeignet	sind,	um	

Feststellung des Jahresabschlusses  
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 

31.12.2021 für den städtischen Eigenbetrieb  
Gewandhaus zu Leipzig
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als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
Die	gesetzlichen	Vertreter	sind	verantwortlich	für	die	Aufstellung	des	
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und Vorschriften der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Kommunale Eigenbetriebe 
im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) 
in	allen	wesentlichen	Belangen	entspricht,	und	dafür,	dass	der	Jahres-
abschluss	unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	des	Eigenbetriebes	vermittelt.	
Ferner	 sind	die	gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	 für	die	 internen	
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger	Buchführung	als	notwendig	bestimmt	haben,	um	die	
Aufstellung	eines	Jahresabschlusses	zu	ermöglichen,	der	frei	von	wesent-
lichen	–	beabsichtigten	oder	unbeabsichtigten	–	falschen	Darstellungen	ist.	

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter 
dafür	verantwortlich,	die	Fähigkeit	des	Eigenbetriebes	zur	Fortführung	
der	Unternehmenstätigkeit	 zu	beurteilen.	Des	Weiteren	haben	 sie	die	
Verantwortung,	Sachverhalte	 in	Zusammenhang	mit	der	Fortführung	
der	 Unternehmenstätigkeit,	 sofern	 einschlägig,	 anzugeben.	 Darüber	
hinaus	sind	sie	dafür	verantwortlich,	auf	der	Grundlage	des	Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Außerdem	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	für	die	Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage	des	Eigenbetriebes	vermittelt	sowie	in	allen	wesentlichen	Belangen	
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern über Kommunale Eigenbetriebe im Frei-
staat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) 
entspricht	und	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	Entwicklung	
zutreffend	darstellt.	Ferner	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	
für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	sie	als	notwendig	
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit	den	anzuwendenden	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	und	den	
Vorschriften der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern über Kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische 
Eigenbetriebsverordnung	 –	 SächsEigBVO)	 zu	 ermöglichen,	 und	 um	
ausreichende	 geeignete	 Nachweise	 für	 die	 Aussagen	 im	 Lagebericht	
erbringen	zu	können.	

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der	Jahresabschluss	als	Ganzes	frei	von	wesentlichen	–	beabsichtigten	oder	
unbeabsichtigten	–	falschen	Darstellungen	ist,	und	ob	der	Lagebericht	ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt 
sowie	in	allen	wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	sowie	mit	
den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	steht,	den	
deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Kommunale 
Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung 
– SächsEigBVO) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen	Entwicklung	zutreffend	darstellt,	sowie	einen	Bestätigungsvermerk	
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende	 Sicherheit	 ist	 ein	 hohes	Maß	 an	 Sicherheit,	 aber	 keine	
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 
Abs. 2 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer	 (IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung	durchgeführte	Prüfung	eine	wesentliche	falsche	Dar-
stellung	stets	aufdeckt.	Falsche	Darstellungen	können	aus	Verstößen	oder	
Unrichtigkeiten	resultieren	und	werden	als	wesentlich	angesehen,	wenn	
vernünftigerweise	erwartet	werden	könnte,	dass	sie	einzeln	oder	insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen	wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.	

Während	der	Prüfung	üben	wir	pflichtgemäßes	Ermessen	aus	und	
bewahren	eine	kritische	Grundhaltung.	Darüber	hinaus
-	 identifizieren	und	 beurteilen	wir	 die	Risiken	wesentlicher	 –	 be-

absichtigter	 oder	 unbeabsichtigter	 –	 falscher	 Darstellungen	 im	
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen	als	Reaktion	auf	diese	Risiken	durch	sowie	erlangen	
Prüfungsnachweise,	 die	 ausreichend	 und	 geeignet	 sind,	 um	 als	
Grundlage	für	unsere	Prüfungsurteile	zu	dienen.	Das	Risiko,	dass	
wesentliche	falsche	Darstellungen	nicht	aufgedeckt	werden,	ist	bei	
Verstößen	höher	als	bei	Unrichtigkeiten,	da	Verstöße	betrügerisches	
Zusammenwirken,	Fälschungen,	beabsichtigte	Unvollständigkeiten,	
irreführende	 Darstellungen	 bzw.	 das	 Außerkraftsetzen	 interner	
Kontrollen	beinhalten	können.	

-	 gewinnen	wir	ein	Verständnis	von	dem	für	die	Prüfung	des	Jah-
resabschlusses	 relevanten	 internen	 Kontrollsystem	 und	 den	 für	
die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrungen	und	Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil	zur	Wirksamkeit	dieser	Systeme	des	Eigenbetriebes	
abzugeben.

-	 beurteilen	 wir	 die	 Angemessenheit	 der	 von	 den	 gesetzlichen	
Vertretern	 angewandten	Rechnungslegungsmethoden	 sowie	die	
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

-	 ziehen	wir	Schlussfolgerungen	über	die	Angemessenheit	des	von	
den	gesetzlichen	Vertretern	angewandten	Rechnungslegungsgrund-
satzes	der	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	sowie,	auf	der	
Grundlage	der	erlangten	Prüfungsnachweise,	ob	eine	wesentliche	
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten	besteht,	die	bedeutsame	Zweifel	an	der	Fähigkeit	des	Eigen-
betriebes	zur	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	aufwerfen	
können.	Falls	wir	zu	dem	Schluss	kommen,	dass	eine	wesentliche	
Unsicherheit	 besteht,	 sind	wir	 verpflichtet,	 im	 Bestätigungsver-
merk	auf	die	dazugehörigen	Angaben	im	Jahresabschluss	und	im	
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen	sind,	unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum	Datum	unseres	Bestätigungsvermerks	erlangten	Prüfungsnach-
weise.	Zukünftige	Ereignisse	oder	Gegebenheiten	können	jedoch	
dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

-	 beurteilen	wir	die	Gesamtdarstellung,	den	Aufbau	und	den	Inhalt	
des	 Jahresabschlusses	 einschließlich	 der	 Angaben	 sowie	 ob	 der	
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	
tatsächlichen	Verhältnissen	entsprechendes	Bild	der	Vermögens-,	
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

-	 beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebes.

-	 führen	wir	Prüfungshandlungen	zu	den	von	den	gesetzlichen	Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch.	 Auf	 Basis	 ausreichender	 geeigneter	 Prüfungsnachweise	
vollziehen	wir	 dabei	 insbesondere	 die	 den	 zukunftsorientierten	
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben	sowie	zu	den	zugrunde	liegenden	Annahmen	geben	wir	
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	An-
gaben	abweichen.	

Wir	erörtern	mit	den	für	die	Überwachung	Verantwortlichen	unter	
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie	 bedeutsame	 Prüfungsfeststellungen,	 einschließlich	 etwaiger	
Mängel	im	internen	Kontrollsystem,	die	wir	während	unserer	Prüfung	
feststellen.“

Die Unterlagen können werktags von 9 bis 17 Uhr zwischen dem 
15.05. und 24.05.2023 im Gewandhaus eingesehen werden. Inter-
essenten melden sich bitte während dieser Zeit am Empfang des 
Gewandhauses, Augustusplatz 8.	■
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Das	Amt	für	Stadtgrün	und	Gewässer,	Abteilung	Friedhöfe,	gibt	bekannt,	dass	nachfolgend	aufgeführte	Grabstätten,	deren	Nutzungsrecht	bis	
zum	31.12.2022	verfallen	war,	3	Monate	nach	dieser	öffentlichen	Bekanntmachung	von	der	Friedhofsverwaltung	entschädigungslos	eingezogen,	
eingeebnet	und	beräumt	werden,	sofern	der	Erhalt	und	die	Pflege	nicht	durch	die	Stadt	Leipzig,	Amt	für	Stadtgrün	und	Gewässer,	Abteilung	
Friedhöfe,	erfolgt.	

Entschädigungslose Beräumung von Grabstellen  
auf kommunalen Friedhöfen

Friedhof Grabbezeichnung Grabart Nutzungsende letzter Verstorbener Name, Vorname 
Holzhausen I 01 A 11 RGUH 6/2/2022 Blume, Paula 

Friedhof Grabbezeichnung Grabart Nutzungsende letzter Verstorbener Name, Vorname
Kleinzschocher	 I	B	Urnenrabatte	73	 UR	 25.03.2022	 Breßler,	GISELA	Renate
 II A Urnenrabatte 28 UR 01.03.2022 Lehmann, IRENE Gertraude
	 II	Rabatte	128	/	128	A	 RA	 29.08.2022	 Dammann,	EVA	Ruth	Elisabeth
	 III	L	Rabatte	24	 RA	 26.03.2022	 Diehn,	GERDA	Hedwig	Erna
 VI 03 Urnenrabatte 22 UR 19.04.2022 Joas, Martha

Friedhof Grabbezeichnung Grabart Nutzungsende letzter Verstorbener Name, Vorname
Möckern	 I	06	Urnenrabatte	31	 UR	 19.12.2022	 Fiedler,	HANS	Axel
 I 06 Urnenrabatte 51 UR 11.04.2022 Koschlig, MARTA Gertrud
	 I	06	Urnenrabatte	26	 UR	 03.09.2022	 Fiegge,	DORA	Marie
 I Rabatte 16 RA 12.12.2022 Müller, SELMA Petronella

Friedhof Grabbezeichnung Grabart Nutzungsende letzter Verstorbener Name, Vorname
Sellerhausen I 06 Urnenrabatte 18 UR 18.12.2022 Klas, ILSE Helene
 I 06 Urnenrabatte 32 UR 13.09.2022 Lenke, Edith
 IV 06 Urnenrabatte 124 UR 19.07.2022 Keiner, Ursula Anni
 III 01 Urnenrabatte 44 U2Rab 28.09.2021 Bein, Rudolf

Friedhof Grabbezeichnung Grabart Nutzungsende letzter Verstorbener Name, Vorname
Nordfriedhof I 07 Urnenrabatte 89 U2Rab 10.07.2022 Werner, MATTHIAS Herbert
	 I	07	Urnenrabatte	66	 U2Rab	 01.08.2022	 Dietze,	GERTRUD	Emma
	 I	Rabatte	297	 RA	 13.03.2022	 Böge,	ANDREA	Helga
	 I	Rabatte	701	 RA	 03.03.2022	 Rynek,	Andrea
	 I	Wandstelle	48	 WD	 06.02.2022	 Hagenah,	HEINRICH	Hans

Friedhof Grabbezeichnung Grabart Nutzungsende letzter Verstorbener Name, Vorname
Ostfriedhof	 VIII	Urnenrabatte	36	a	 UR	 07.03.2022	 Murlowski,	Lothar
	 VIII	Urnenrabatte	159	 U2Rab	 17.01.2022	 Dermietzel,	JOHANNA	Maria
	 X	04	Urnenrabatte	5	 U2Rab	 10.07.2022	 Spengler,	FRIEDRICH	Bernhard
 X. 12 Rabatte 39 RA 03.07.2022 Ehrlich, Irma
 X Urnenrabatte 155 UR 08.08.2022 Preschang, MAX Paul
 XI 04 Rabatte 8 RA 26.06.2022 Berisha, Zufa
	 XI	04	Rabatte	9	 RA	 12.08.2022	 Schäfer,	Dieter
 XI 04 Rabatte 10 RA 18.12.2022 Jama, Mohammed Mohammed
 Urnengarten IV Urnenrab. 114 UR 30.10.2022 Schumann, WALTHER Robert

Friedhof Grabbezeichnung Grabart Nutzungsende letzter Verst. Name, Vorname
Südfriedhof II 16 Urnenrabatte 10 UR 20.08.2022 Lehmann, ALICE Milda
 II 17 Rabatte 26 RA 16.01.2022 Militzer, JÜRGEN Helmut Martin
 II Rabatte 78 RA 30.04.2022 Müller, EVA Renate Irmgard
	 III	07	Urnenrabatte	93	 U2Rab	 06.05.2022	 Pahlow,	KARIN	Ingold	Dorothea
	 III	08	Urnenrabatte	53	 U2Rab	 23.04.2022	 Meyer,	MANFRED	Herbert	Wolfgang
 III 08 Urnenrabatte 55 U2Rab 20.02.2022 Heiter, ROSEL
 III 08 Urnenrabatte 64 U2Rab 20.08.2022 Matusche, Treusorg
 III 08 Urnenrabatte 65 U2Rab 31.07.2022 Lehmann, Hildegard
	 III	09	Urnenrabatte	5	 UR	 02.07.2022	 Dehnert,	HEIDRUN	Johanna
	 III	09	Urnenrabatte	6	 UR	 14.03.2022	 Düsing,	MARION	Petra
	 III	09	Urnenrabatte	13	 UR	 19.03.2022	 Meißner,	HORST	Heinz
 III 09 Urnenrabatte 15 UR 26.04.2022 Berthold, JOHANNA Alma
	 III	09	Urnenrabatte	42	 UR	 06.06.2022	 Klepka,	SIGRID	Eleonore
	 IV	03	Urnenrabatte	161	 UR	 11.07.2022	 Bräuer,	Lydia
	 IV	03	Urnenrabatte	298	 UR	 26.01.2022	 Schneiderheinze,	Erna	Elly
 IV 03 Urnenrabatte 127 UR 28.02.2022 Carl, CHARLOTTE Johanna
	 IV	07	Urnenrabatte	152	 UR	 13.06.2022	 Ziegs,	HEIDE	Erika
 IV 08 Urnenrabatte 183 UR 03.02.2022 Schuhmann, JOHANNA Martha
 IV 09 Urnenrabatte 128 UR 15.06.2022 Kaden, URSULA Anna
 IV 09 Urnenrabatte 133 UR 11.07.2022 Losse, ROSEMARIE Christa
	 IV	Urnenrabatte	64	 UR	 11.05.2022	 Berger,	PAUL	Oswin
	 IV	Erbbegräbnis	24	 ERB	 02.01.2022	 Löffke,	Johanna
 VI 05 Urnenrabatte 58 UR 16.08.2022 Voigt, MARGOT Franziska
 VI Rabatte 109 RA 23.11.2022 Irion, CHRISTA Gisela
	 VI	Rabatte	538	/	539	 RA	 02.01.2022	 Tyralla,	JOACHIM	Manfred
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	 VI	Rabatte	600	/	601	 RA	 02.12.2022	 Schmidt,	MANFRED	Albert
 XI Rabatte 92 RA 09.09.2022 Krumm, Horst
 XII Wahlstelle 82 WL 12.02.2022 Schmalz,WOLFGANG Friedrich Walther
 XIV Rabatte 300 / 301 RA 31.12.2022 Vogel, Elfriede
 XIV Rabatte 423 RA 28.09.2022 Berger, Steffen
 XVI Rabatte 306 RA 11.02.2022 Blaha, VOLKER Karl
 XVI Wahlstelle 199 WL 17.11.2022 Becker, META Helene
	 XVII	Rabatte	70	/	71	 RA	 18.12.2022	 Hlubna-Daum,	ERNA	Wilhelmine
 XVII Rabatte 577 RA 08.06.2022 Koerth, ELSE Ida Johanna
	 XVII	Rabatte	876	 RA	 30.11.2022	 Friese,	GERDA	Luise	Elfriede
	 XVII	Urnenrabatte	82	 UR	 19.12.2022	 Dubiel,	GERTRUD	Martha
	 XVII	Wahlstelle	206	 WL	 28.03.2022	 Meyer,	HANS	Richard
 XVII Wahlstelle 213 WL 13.03.2022 Rost, Wilhelm Martin
 XVII Wahlstelle 228 WL 25.01.2022 Verbeek, PAUL Hans
 XVII Wahlstelle 234 WL 11.01.2022 Eckstädt, Helga
	 XVII	Wahlstelle	241	 WL	 24.11.2022	 Köhler,	Rudolf
 XVII Wahlstelle 250 WL 16.06.2022 Waleczko, Hans Kurt Georg
	 XVII	Wahlstelle	252	 WL	 26.08.2022	 Strauß,	Ernst
 XVII Wahlstelle 253 WL 13.11.2022 
 XVII Wahlstelle 254 WL 11.11.2022 
 XVII Wahlstelle 258 WL 22.09.2022 Kaden, Ernst Alfred
 XVII Wahlstelle 260 WL 30.09.2022 Joachim, CHARLOTTE Henriette Johanna
	 XVII	Wahlstelle	263	 WL	 11.12.2022	 Großmann,	Marianne	Auguste
	 XVII	Erbbegräbnis	12	 ERB	 12.12.2022	 Sperhake,	RUDOLF	Max
	 XX	Rabatte	247	/	248	 RA	 18.11.2022	 Wosnitza,	SIEGFRIED	Georg
 XXI Urnenrabatte 99 / 100 UR 11.10.2022 Wagner, ELSA Frieda
	 XXII	Rabatte	757	/	758	 RA	 12.12.2022	 Völcker,	DOROTHEA	Anna
	 XXII	Rabatte	1277	 RA	 06.08.2022	 Fritzsch,	Harry
 XXII Rabatte 1417 / 1418 RA 01.08.2022 Stelzer, ARMIN Harald
	 XXII	Rabatte	1456	/	1457	 RA	 27.02.2022	 Heinemann,	RUDOLF	Herbert
 XXIV Rabatte 400 RA 25.05.2022 Eckmann, FRITZ August Hans
 XXV Rabatte 131 / 132 RA 28.09.2022 Weigel, Elfriede Helene
	 XXVI	Rabatte	332	/	333	 RA	 22.10.2022	 Brattig,	MATHILDE
 XXVI Rabatte 665 RA 15.02.2022 Koch, HANS-JOACHIM Hermann
 XXVII 11 Urnenrabatte 22 UR 29.11.2022 Leibnitz, HORST
 XXVII Urnenrabatte 556 UR 03.12.2022 Hoppe, OTTO Fritz
 XXVII Urnenrabatte 700 UR 06.08.2022 Jonas, HORST Lothar Walter
 XXX Rabatte 24 / 25 RA 08.02.2022 Ulbricht, ERICH Bruno
	 XXX	Rabatte	223	/	224	 RA	 05.08.2022	 Stanikowski,	CORONA	Maria
 Hain Rabatte 168 RA 13.03.2022 Schneuer, ARTUR Wilhelm
 Hain Wahlstelle 19 WL 12.05.2022 Laute, Ella
 Hain Wahlstelle 50 WL 05.04.2022 Witt, MARIE Anna Ida
 Hain Wahlstelle 52 WL 20.07.2022 
	 Hain	Wahlstelle	55	 WL	 27.06.2022	 Höcker,	GERTRAUD	Ilse
	 Urnengarten	Süd	Rab.	19	/	20	 RA	 11.11.2022	 Buhl,	DORA	Klara	■

Das	Amt	für	Stadtgrün	und	Gewässer,	Abt.	Friedhöfe,	gibt	bekannt,	dass	bei	nachfolgend	aufgeführten	Grabstätten	auf	den	kommunalen	Fried-
höfen	3	Monate	nach	dieser	öffentlichen	Bekanntmachung,	gemäß	§	30	Absatz	1	und	3	der	Friedhofssatzung	für	die	Benutzung	der	von	der	Stadt	
Leipzig	verwalteten	Friedhöfe	vom	15.12.2010,	das	Nutzungsrecht	entschädigungslos	entzogen	wird.
Die	Nutzungsberechtigten	sind	trotz	mehrmaliger	Hinweise	ihren	Pflichten	nicht	nachgekommen.	

Entzug des Nutzungsrechtes von Grabstätten  
auf kommunalen Friedhöfen

 Friedhof Grabbezeichnung Nutzungsende Name letzter Versorbener
	 Südfriedhof	 XX	Wahlstelle	331	 08.10.2047	 Deutrich
 Nordfriedhof I Wandstelle 79 13.11.2024 Jung
 Friedhof Sellerhausen IV 04 Urnenrabatte 142 27.04.2026 Junold
	 	 IV	06	Urnenrabatte	22	 25.01.2027	 Weiße
        
Nutzungsrecht bereits abgelaufen   
 Friedhof Grabbezeichnung Nutzungsende Name letzter Versorbener
 Südfriedhof III. 1.  Marcus
  III. 1.4.15  Lars
  III.1.6.23 15.03.1981 Fred
  III.1.7.7 28.01.2001 Liebig
  III.5.10 03.05.2016 Brockmeier
  III.5.7 28.10.2014 Block
  III.5.4 17.10.2013 Czermak
  III.5.2 11.04.2012 Tandel
  IV.03. Urnenrabatte 11 20.01.2006 Prüfer
	 	 IV.07.Urnenrabatte	25	 03.02.1994	 Simon	■
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Südfriedhof III.  Abteilung Gruppe 4   Stellen 53, 169
 VIII.  Abteilung Urnengarten   Stelle 2245
 XIX. Abteilung Gruppe 1   Stelle 31
  Gruppe 3   Stellen 4
     Stellen 26 – 30
     Stellen 32 – 35
     Stellen 37 – 39 
     Stellen 41, 42, 44
     Stellen 46 – 53
     Stellen 55 – 62
     Stellen 64, 68 – 73
     Stellen 75 – 78, 80, 82, 84
	 XXIII.	Abteilung	 Gruppe	3	 Reihe	D	 Stelle	1
   Reihe E  Stellen 1 A, 2 - 9
   Reihe F  Stelle 7
   
Ostfriedhof I. Abteilung Gruppe G Reihe 11 Stellen 3, 6, 7, 10, 11, 18, 22  
   Reihe 12 Stelle 9
   Reihe 13 Stellen 2, 16, 21
   Reihe 14 Stelle 10
   Reihe 15 Stellen 8, 18
   Reihe 16          Stellen 2, 4, 15, 18, 20
   Reihe 17 Stellen 8, 18
 II.  Abteilung Gruppe 3 Reihe E Stellen 1, 1A, 1B
   Reihe F Stelle 1, 1B, 2, 4, 5, 7
 XI.  Abteilung Gruppe 6   Stelle 15
 
Nordfriedhof II.  Abteilung Gruppe 5   Stelle 208
 II. Abteilung Gruppe 9 Reihe A Stelle 24
    Reihe B Stelle 3
     Stellen 9, 10, 13 – 18, 20 – 27, 52

Friedhof III. Abteilung Gruppe 1   Stellen 32, 35, 38 
Sellerhausen     40 – 43, 45 – 47, 49 – 51
	 V.	Abteilung	 Gruppe	4	 Reihe	D	 Stelle	4
   Reihe E Stellen 7, 8
Friedhof
Kleinzschocher IV.  Abteilung Gruppe 3 Reihe 8 Stelle 11
   Reihe 9 Stelle 11

  Gruppe 5   Stellen 7 - 12, 16 – 19, 21, 22, 24, 26

Friedhof I. Abteilung Gruppe 7   Stellen 33, 34, 37, 40
Möckern	 II.	Abteilung	 Urnengarten	 	 	 Stellen	2,	13,	14
 

Anträge	auf	Freigabe	von	Grabmalen	zur	Beräumung	der	Grabstätten	durch	die	bisherigen	Verfügungsberechtigten	können	unter	Vorlage	des	
gültigen	Grabscheines	bis	zum	30.09.2023	bei	der	Stadt	Leipzig,	Amt	für	Stadtgrün	und	Gewässer,	Abt.	Friedhöfe,	Friedhofsverwaltung,	Fried-
hofsweg	3,	04299	Leipzig	gestellt	werden.

Vorhandene Grabsteine und Grabausstattungen sind bis zum 31.12.2023 entfernen zu lassen.

Nach	diesem	Termin	fallen	sie	entschädigungslos	in	die	Verfügungsgewalt	der	Stadt	Leipzig.	Sofern	Grabstätten	von	der	Friedhofsverwaltung	
abgeräumt	werden,	hat	der	jeweilige	bisherige	Verfügungsberechtigte	der	Grabstätte	die	Kosten	zu	tragen	(§	26	Abs.	3	der	geltenden	Friedhofs-
satzung).	■

Das	Amt	für	Stadtgrün	und	Gewässer,	Abt.	Friedhöfe,	gibt	bekannt,	dass	die	aufgeführten	Gruppen	der	jeweiligen	Abteilungen	auf	den	erwähnten	
Friedhöfen	ab	31.12.2023	gekündigt	werden.	Alle	Grabstätten,	deren	Nutzungsrecht	abgelaufen	ist,	werden	ab	01.01.2024	eingeebnet	und	beräumt.	■

Kündigung von Reihengrabstätten  
auf kommunalen Friedhöfen
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ergänzung des vorderen Mehr-
familienhauses, Rekonstruktion des 3. u. 4. OG, Rekonstruktion des 

Daches, Anbau von hofseitigen Balkonen, Dimpfelstraße 24, Leipzig“, 
Gemarkung Schönefeld, Flurstück 267/l

gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2.	 Mit	der	Baugenehmigung	werden	folgende	Abweichungen,	Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen:
•	 Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1	SächsBO	von	den	Anforderungen	

aus § 39 Abs. 4 SächsBO dahingehend, dass Gebäude mit einer 
Höhe	nach	§	2	Absatz	3	Satz	2	von	mehr	als	13	m	Aufzüge	in	
ausreichender Zahl haben müssen.

•	 Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1	SächsBO	von	den	Anforderungen	
aus § 50 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass in Gebäuden mit 
mehr	als	zwei	Wohnungen	die	Wohnungen	eines	Geschosses	
barrierefrei erreichbar sein müssen.

3.	 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte.

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1.	 Der	Widerspruch	kann	unter	abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§	3a	Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.

2.	 Der	Widerspruch	kann	auch	unter	info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt	wird.

Hinweise	zur	Bekanntmachung:

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-		 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefonnummer:	
0341/123-5169	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 02.05.2023

Siemang, Hung

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig	 hat	 als	 untere	 Bauaufsichtsbehörde	 unter	 dem	 Aktenzeichen	
63-2023-001712-VV-63.31-HSI einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:
1.	 Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Ergänzung	des	vorderen	

Mehrfamilienhauses, Rekonstruktion des 3. u. 4. OG, Rekonstruktion 
des	Daches,	Anbau	von	hofseitigen	Balkonen,Dimpfelstraße	24“,	
Leipzig,	 Gemarkung	 Schönefeld,	 Flurstück	 267/l,	 im	 Genehmi-

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Zusammenlegung von zwei  
Nutzungseinheiten zu einer Nutzungseinheit im 2. OG,  

Körnerstraße 20“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2524/I

3.	 Mit	 der	 Baugenehmigung	 werden	 folgende	 Abweichungen	 zu-
gelassen:

	 Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1SächsBO	von	den	Anforderungen	
aus § 50 SächsBO dahingehend, dass die entstehende Wohneinheit 
den Anforderungen an die Barrierefreiheit nicht entspricht.

4.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.

5. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1.	 Der	Widerspruch	kann	unter	abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§	3a	Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.

2.	 Der	Widerspruch	kann	auch	unter	info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt	wird.

Hinweise	zur	Bekanntmachung:

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-		 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefonnummer:	
0341/123-5167	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:308

Datenauszug

Erstellungsdatum 02.05.2023

Keßler, Kevin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 3 m

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	02.05.2023	unter	dem	Aktenzei-
chen 63-2022-012599-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

1.	 Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Zusammenlegung	von	
zwei	Nutzungseinheiten	zu	einer	Nutzungseinheit	im	2.	OG,	Kör-
nerstraße	20“,	Leipzig,	Gemarkung	Leipzig,	Flurstück	2524/I,	im	
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung dreier Neubauten  
mit Wohnnutzung, Umnutzung Teilbereich Bestandsgebäude von  

Büronutzung in Wohnnutzung, Neubau Tiefgarage, 63-2019-011643-BV-
63.30-HAU, Verlängerung des Bauvorbescheides vom 09.03.2020,  

Angerstraße 38, 40, 42, 44“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstücke 
355/2, 355/10, 355/12, 355/13, 355/14, 355/15, 355/16, 355/p

verfügenden Teil erlassen:

-		 Der	Vorbescheid	mit	der	Beantwortung	einzelner	Fragen	für	das	Vor-
haben: Vorbescheid: „Errichtung dreier Neubauten mit Wohnnut-
zung, Umnutzung Teilbereich Bestandsgebäude von Büronutzung in 
Wohnnutzung, Neubau Tiefgarage, 63-2019-011643-BV-63.30-HAU, 
Verlängerung	des	Bauvorbescheides	vom	09.03.2020,	Angerstraße	
38, 40, 42, 44“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstücke 355/2, 
355/10, 355/12, 355/13, 355/14, 355/15, 355/16, 355/p, ist erteilt.

-  Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1.	 Der	Widerspruch	kann	unter	abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§	3a	Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.

2.	 Der	Widerspruch	kann	auch	unter	info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt	wird.

Hinweise	zur	Bekanntmachung:

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-		 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Den	vollständigen	Bauvorbescheid	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefonnummer:	
0341/123-5120	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 02.05.2023

RotherSt, Praktikant

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	27.04.2023	unter	dem	Aktenzei-
chen 63-2023-001989-BV-63.40-SRO einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Überdachung straßenseitiger 
Dacheinschnitt, Teilverglasung, unbeheizt, Ehrensteinstraße 33“,  

Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 3628

1.	 	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Überdachung	straßenseiti-
ger	Dacheinschnitt,	Teilverglasung,	unbeheizt,	Ehrensteinstraße	33“,	
Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 3628, im Genehmigungsver-
fahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

2.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1.	 Der	Widerspruch	kann	unter	abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§	3a	Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.

2.	 Der	Widerspruch	kann	auch	unter	info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt	wird.

Hinweise	zur	Bekanntmachung:

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-		 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefonnummer:	
0341/123-5152	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	08.05.2023	unter	dem	Aktenzei-
chen 63-2022-011635-VV-63.30-VHO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung genehmigter  
Bauvorlagen (AZ BG: 63-2020-003656-VV-63.42-MMA); Reduzierung 

Pkw-Stellplätze, Änderung Zugang Tiefgarage, Reduzierung der Anzahl 
der Wohneinheiten, von 24 auf 23, Umplanung der Wohnungsgrundrisse, 

Borsdorfer Straße 7, Leipzig, Gemarkung Anger, Flurstück 31 von 24 auf 23, 
Umplanung der Wohnungsgrundrisse, Borsdorfer Straße 7“, Leipzig, Ge-

markung Anger, Flurstück 31

3.	 Mit	der	Baugenehmigung	wird	folgende	Abweichung	zugelassen:
	 Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1SächsBO	von	den	Anforderungen	

aus	§	6	Abs.	2	Satz	1	SächsBO	dahingehend,	dass	Abstandsflächen	
auf dem Grundstück selbst liegen müssen.

4.	 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte.

5. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1.	 Der	Widerspruch	kann	unter	abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§	3a	Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.

2.	 Der	Widerspruch	kann	auch	unter	info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt	wird.

Hinweise	zur	Bekanntmachung:

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-		 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefonnummer:	
0341/123-5196	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern) Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 04.05.2023

Friese, Hannah

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leip-
zig	 hat	 als	 untere	 Bauaufsichtsbehörde	 unter	 dem	 Aktenzeichen	
63-2023-001725-VV-63.31-HFR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

1.	 Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Änderung	genehmigter	
Bauvorlagen (AZ BG: 63-2020-003656-VV-63.42-MMA); Reduzie-
rung	Pkw-Stellplätze,	Änderung	Zugang	Tiefgarage,	Reduzierung	
der Anzahl der Wohneinheiten, von 24 auf 23, Umplanung der 
Wohnungsgrundrisse,	 Borsdorfer	 Straße	 7,	 Leipzig,	Gemarkung	
Anger, Flurstück 31 von 24 auf 23, Umplanung der Wohnungsgrund-
risse,	Borsdorfer	Straße	7“,	Leipzig,	Gemarkung	Anger,	Flurstück	
31, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Dachgeschossausbau und  
Einbau einer Aufzugsanlage Wettiner Straße 19“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2096/f

Einbau	einer	Aufzugsanlage	Wettiner	Straße	19“,	Leipzig,	Gemar-
kung Leipzig, Flurstück 2096/f, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-		 Mit	 der	 Baugenehmigung	 werden	 folgende	 Abweichungen	 zu-
gelassen:	Abweichung	gemäß	§	67	Abs.	1	SächsBO	von	den	Anfor-
derungen aus § 50 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass Wohnungen 
nicht barrierefrei erreichbar sind

-		 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1.	 Der	Widerspruch	kann	unter	abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§	3a	Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.

2.	 Der	Widerspruch	kann	auch	unter	info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt	wird.

Hinweise	zur	Bekanntmachung:

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-		 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefonnummer:	
0341/123-5168	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:800

Datenauszug

Erstellungsdatum 10.05.2023

Schlegemilch, Mike

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	08.05.2023	unter	dem	Aktenzei-
chen 63-2022-012606-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-			 Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Dachgeschossausbau	und	
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von Kita  
in Unterkunft für eine geflüchtete Großfamilie Leuckartstraße 5“,  

Leipzig Gemarkung Probstheida, Flurstück 167/n
-		 Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	„Nutzungsänderung	von	Kita	 

in	Unterkunft	für	eine	geflüchtete	Großfamilie	Leuckartstraße	5“,	 
Leipzig Gemarkung Probstheida, Flurstück 167/n, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

-		 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1.	 Der	Widerspruch	kann	unter	abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§	3a	Abs.	2	S.	2,3	VwVfG	erhoben	werden.

2.	 Der	Widerspruch	kann	auch	unter	info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt	wird.

Hinweise	zur	Bekanntmachung:

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-
barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird	aufgrund	der	großen	Anzahl	der	Nachbarn,	denen	die	Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-		 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	Nachbarn	gilt	mit	dem	Tag	
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-		 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die	vollständige	Baugenehmigung	und	die	Verfahrensakte	können	im	
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang	Erdgeschoss	direkt	von	der	Prager	Straße,	eingesehen	werden.	
Es	wird	vorab	um	eine	Terminvereinbarung	beim	zuständigen	Ver-
fahrensmanager	bzw.	Verfahrensmanagerin	unter	der	Telefonnummer:	
0341/123-5242	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 09.05.2023

Kirsch, Daniel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	09.05.2023	unter	dem	Aktenzei-
chen	 63-2023-004076-VV-63.22-DKI	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden Teil erlassen:

https://www.leipzig.de/amtsblatt
mailto:elektronisches-amtsblatt%40leipzig.de?subject=
mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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